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Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung der Gefangenenvergütung in den Landesjustiz-
vollzugsgesetzen 

 

– Synoptische Übersicht über die Änderungen – 

neue Formulierung 

alte Formulierung  

 

 

Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen 
vom 13. Januar 2015 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 3 

Behandlungsvollzug 

(1) Grundlage der Erreichung des Vollzugs-
ziels ist die Behandlung der Gefangenen. Die 
Behandlungsmaßnahmen sind auf die Fähig-
keiten und die Entwicklung der einzelnen Ge-
fangenen während der Haft auszurichten. Die 
Behandlung und die ihr zugrunde liegende Di-
agnostik haben wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu genügen. Die angebotenen und durch-
geführten Maßnahmen und ihre Ergebnisse 
sind zu dokumentieren. 

(2) Die Behandlung berücksichtigt den indivi-
duellen Förderbedarf der Gefangenen und um-
fasst namentlich Maßnahmen zum Erwerb so-
zialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, 
schulische Förderung, die Vermittlung berufli-
cher Fähigkeiten und Qualifikationen, Motiva-
tions- und Beratungsangebote für Suchtkranke 
sowie Schuldnerberatung. 

(3) Den Gefangenen soll ermöglicht werden, 
schulische und berufliche Qualifizierungsmaß-
nahmen sowie therapeutische und suchtbezo-
gene Maßnahmen während des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe abzuschließen oder nach der 
Entlassung fortzusetzen. Geeignete Förder-
maßnahmen öffentlicher Stellen, freier Träger 
sowie anderer Organisationen und Personen 
außerhalb des Vollzuges sind frühzeitig in die 
Vollzugsplanung und die Behandlung einzube-
ziehen. 

§ 3 

Behandlungsvollzug 

(1) Grundlage der Erreichung des Vollzugs-
ziels ist die Behandlung der Gefangenen. Die 
Behandlungsmaßnahmen sind auf die Fähig-
keiten und die Entwicklung der einzelnen Ge-
fangenen während der Haft auszurichten. Die 
Behandlung und die ihr zugrunde liegende Di-
agnostik haben wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu genügen. Die angebotenen und durch-
geführten Maßnahmen und ihre Ergebnisse 
sind zu dokumentieren. 

(2) Die Behandlung berücksichtigt den indivi-
duellen Förderbedarf der Gefangenen und um-
fasst namentlich Maßnahmen zum Erwerb so-
zialer Kompetenzen, therapeutische Angebote, 
schulische Förderung, die Vermittlung berufli-
cher Fähigkeiten und Qualifikationen, Motiva-
tions- und Beratungsangebote für Suchtkranke 
sowie Schuldnerberatung. 

(3) Den Gefangenen soll ermöglicht werden, 
schulische und berufliche QualifizierungBil-
dungsmaßnahmen sowie therapeutische und 
suchtbezogene Maßnahmen während des Voll-
zuges der Freiheitsstrafe abzuschließen oder 
nach der Entlassung fortzusetzen. Geeignete 
Fördermaßnahmen öffentlicher Stellen, freier 
Träger sowie anderer Organisationen und Per-
sonen außerhalb des Vollzuges sind frühzeitig 
in die Vollzugsplanung und die Behandlung 
einzubeziehen. 

§ 4 

Mitwirkung und Motivierung, soziale Hilfe 

§ 4 

Mitwirkung und Motivierung, soziale Hilfe 
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(1) Gefangene sollen an der Gestaltung der Be-
handlung und an der Erreichung des Vollzugs-
ziels mitwirken; Art und Umfang der Behand-
lung werden ihnen erläutert. Die Bereitschaft 
der Gefangenen zur Mitwirkung an der Be-
handlung ist zu wecken und zu fördern. Sie sol-
len fortwährend an die gebotenen Behand-
lungsmaßnahmen herangeführt und während 
ihrer Durchführung begleitet und unterstützt 
werden. 

(2) Gefangene sollen befähigt werden, ihre 
Angelegenheiten eigenständig zu ordnen und 
zu regeln. Sie werden bei der Bewältigung ih-
rer persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Schwierigkeiten angeleitet und motiviert, an-
gebotene Hilfe anzunehmen. 

(3) Während des Vollzuges werden die Gefan-
genen in dem Bemühen unterstützt, ihre 
Rechte wahrzunehmen, und dazu angehalten, 
ihre Pflichten zu erfüllen, insbesondere ihr 
Wahlrecht auszuüben und für Unterhaltsbe-
rechtigte zu sorgen. 

 

 

 

 

(4) Die Gefangenen sind über die Auswirkun-
gen der Inhaftierung auf die Sozialversiche-
rung und die insoweit bestehenden Mitwir-
kungspflichten zu beraten. Die Beratung soll 
sich auch auf die Benennung der für Sozialleis-
tungen zuständigen Stellen erstrecken. 

(5) Mit Gefangenen, gegen die eine Ersatzfrei-
heitsstrafe zu vollziehen ist, sind frühzeitig die 
Möglichkeiten einer Haftverkürzung zu erör-
tern. 

(1) Gefangene sollen an der Gestaltung der Be-
handlung und an der Erreichung des Vollzugs-
ziels mitwirken; Art und Umfang der Behand-
lung werden ihnen erläutert. Die Bereitschaft 
der Gefangenen zur Mitwirkung an der Be-
handlung ist zu wecken und zu fördern. Sie sol-
len fortwährend an die gebotenen Behand-
lungsmaßnahmen herangeführt und während 
ihrer Durchführung begleitet und unterstützt 
werden. 

(2) Während des Vollzuges werden die Gefan-
genen in dem Bemühen unterstützt, ihre 
Rechte wahrzunehmen. Dazu gehört auch, sie 
in die Lage zu versetzen, ihr Wahlrecht ausü-
ben zu können.  

(3) Die Gefangenen sollen befähigt werden, 
ihre Angelegenheiten eigenständig zu ordnen 
und zu regeln. Sie werden bei der Bewältigung 
ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Schwierigkeiten angeleitet und motiviert, 
angebotene Hilfe anzunehmen. Wege der 
Schuldenregulierung sollen aufgezeigt und 
vermittelt werden. Während des Vollzuges 
werden die Gefangenen in dem Bemühen un-
terstützt, ihre Rechte wahrzunehmen, und dazu 
angehalten, ihre Pflichten zu erfüllen, insbe-
sondere ihr Wahlrecht auszuüben und für Un-
terhaltsberechtigte zu sorgen. 

(4) Die Gefangenen sind über die Auswirkun-
gen der Inhaftierung auf die Sozialversiche-
rung und die insoweit bestehenden Mitwir-
kungspflichten zu beraten. Die Beratung soll 
sich auch auf die Benennung der für Sozialleis-
tungen zuständigen Stellen erstrecken. 

(5) Mit Gefangenen, gegen die eine Ersatzfrei-
heitsstrafe zu vollziehen ist, sind frühzeitig die 
Möglichkeiten einer Haftverkürzung zu erör-
tern. Sie sollen dabei insbesondere auf die 
Möglichkeit der Leistung von freier Arbeit 
nach § 29 Absatz 5 hingewiesen werden. 

§ 7 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei vollzugsöffnenden Maßnahmen und 
bei der Erteilung von Weisungen sowie bei der 

§ 7 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei vollzugsöffnenden Maßnahmen und 
bei der Erteilung von Weisungen sowie bei der 
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Eingliederung und Entlassung der Gefange-
nen, zu berücksichtigen. Dem Schutzinteresse 
gefährdeter Dritter ist Rechnung zu tragen.  

(2) Die Einsicht der Gefangenen in das Un-
recht der Tat und deren Folgen für die Opfer 
soll geweckt oder vertieft werden. Die Gefan-
genen sollen durch geeignete Behandlungs-
maßnahmen dazu angehalten werden, Verant-
wortung für ihre Tat zu übernehmen. Die Ge-
fangenen sind dabei zu unterstützen, den ver-
ursachten materiellen und immateriellen Scha-
den auszugleichen. 

 

 

(3) Maßnahmen des Opferschutzes und des 
Tatausgleichs sind mit dem Ziel der Eingliede-
rung der Gefangenen in Einklang zu bringen. 

(4) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs sollen Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfü-
gung stehen. 

(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

Eingliederung und Entlassung der Gefange-
nen, zu berücksichtigen. Dem Schutzinteresse 
gefährdeter Dritter ist Rechnung zu tragen. 

(2) Die Einsicht der Gefangenen in das Un-
recht der Tat und deren Folgen für die Opfer 
soll geweckt oder vertieft werden. Die Gefan-
genen sollen durch geeignete Behandlungs-
maßnahmen dazu angehalten werden, Verant-
wortung für ihre Tat zu übernehmen. Die Ge-
fangenen sind dabei zu unterstützen, den ver-
ursachten materiellen und immateriellen Scha-
den auszugleichenWege zum Ausgleich des 
verursachten materiellen und immateriellen 
Schadens sollen aufgezeigt und vermittelt wer-
den. 

(3) Maßnahmen des Opferschutzes und des 
Tatausgleichs sind mit dem Ziel der Eingliede-
rung der Gefangenen in Einklang zu bringen. 

(4) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs sollen Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfü-
gung stehen. 

(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

§ 10 

Vollzugsplan 

(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungs-
untersuchung gewonnenen Erkenntnisse wird 
unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. Die zur 
Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen sind zu benennen 
und Perspektiven für die künftige Entwicklung 
der Gefangenen aufzuzeigen. Die für die Ein-
gliederung und Entlassung zu treffenden Vor-
bereitungen sind frühzeitig in die Planung ein-
zubeziehen. Der Vollzugsplan enthält - je nach 
Stand des Vollzuges - folgende Angaben: 

1. festgestellter Förder- und Behandlungsbe-
darf, 

2. Unterbringung im geschlossenen oder offe-
nen Vollzug, 

3. Sicherungshinweise, 

§ 10 

Vollzugsplan 

(1) Auf der Grundlage der in der Behandlungs-
untersuchung gewonnenen Erkenntnisse wird 
unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. Die zur 
Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen sind zu benennen 
und Perspektiven für die künftige Entwicklung 
der Gefangenen aufzuzeigen. Die für die Ein-
gliederung und Entlassung zu treffenden Vor-
bereitungen sind frühzeitig in die Planung ein-
zubeziehen. 

(2) Der Vollzugsplan enthält – je nach Stand 
des Vollzuges unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Bedürfnisse – folgende Angaben: 

1. festgestellter Förder- und Behandlungsbe-
darf, 
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4. Art der Unterbringung im Vollzug, insbe-
sondere in Wohn oder Behandlungsgruppen o-
der in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, 

5. Teilnahme an therapeutischen Behandlungs- 
oder anderen Hilfs- oder Fördermaßnahmen, 

6. Teilnahme an schulischer oder beruflicher 
Bildung sowie arbeitstherapeutischer Förde-
rung, 

7. Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit, 

8. Gestaltung der Freizeit und des Sports, 

9. Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnah-
men, 

10. Maßnahmen zur Pflege der familiären 
Kontakte und zur Gestaltung der Außenkon-
takte, 

11. ehrenamtliche Betreuung, 

12. opferbezogene Behandlungsmaßnahmen 
und Maßnahmen zum Ausgleich von Tatfol-
gen, 

13. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter 
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten 
Dritten, 

14. Schuldnerberatung und Schuldenregulie-
rung, 

15. Maßnahmen zur Haftverkürzung, 

16. Suchtberatung, 

17. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt, 

18. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlas-
sung, sonstige Maßnahmen der sozialen Ein-
gliederung der Gefangenen nach der Entlas-
sung und der Nachsorge sowie frühzeitige 
Vorlagefristen, 

19. Empfehlungen zur Wahrnehmung von An-
geboten und Leistungen Dritter zur Sicherung 
der Eingliederung nach der Entlassung und 

20. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugs-
plans. 

Ist eine Kurzdiagnostik erfolgt, beschränkt 
sich auch der Vollzugsplan auf die Umstände, 
deren Kenntnis für angemessene Maßnahmen 

2. Unterbringung im geschlossenen oder offe-
nen Vollzug, Teilnahme an Behandlungsmaß-
nahmen: 

a) psychotherapeutische Maßnahmen, 

b) suchttherapeutische Maßnahmen, 

c) Sozialtherapie, 

d) deliktorientierte Maßnahmen, 

e) Maßnahmen zur Erreichung von Mitwir-
kungsmotivation und zum Erwerb sozialer 
Kompetenzen, 

f) Schuldnerberatung, 

g) Motivierungs- und Beratungsangebot für 
Suchtkranke, 

h) schulische und berufliche Bildungsmaßnah-
men, Arbeit und arbeitstherapeutische Maß-
nahmen, 

i) andere Hilfs- oder Fördermaßnahmen, 

3. Sicherungshinweise, Unterbringung im ge-
schlossenen oder offenen Vollzug, 

4. Art der Unterbringung im Vollzug, insbe-
sondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen 
oder in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung, 

5. Teilnahme an therapeutischen Behandlungs- 
oder anderen Hilfs- oder Fördermaßnahmen, 
Maßnahmen zur Pflege der familiären Kon-
takte und zur Gestaltung der Außenkontakte 
sowie ehrenamtliche Betreuung, 

6. Teilnahme an schulischer oder beruflicher 
Bildung sowie arbeitstherapeutischer Förde-
rung, 

7. Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit, 

6. Maßnahmen der opferbezogenen Gestaltung 
des Vollzuges, 

87. Gestaltung der Freizeit und des Sports, 

98. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt, 

9. Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnah-
men, 
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in der verbleibenden Haftzeit und für die Ent-
lassungs- und Eingliederungsphase erforder-
lich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung 
sind regelmäßig zu überprüfen und der Ent-
wicklung der Gefangenen anzupassen sowie 
mit weiteren für die Behandlung bedeutsamen 
Erkenntnissen in Einklang zu halten. Zur Fort-
schreibung des Vollzugsplans sind angemes-
sene Fristen vorzusehen. Diese dürfen einen 
Zeitraum von zwölf Monaten, bei Unterbrin-
gung in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung einen Zeitraum von in der Regel sechs 
Monaten, nicht überschreiten. Bei einer Voll-
zugsdauer bis zu einem Jahr sind die Fristen 
entsprechend zu verkürzen. 

10. Maßnahmen zur Pflege der familiären 
Kontakte und zur Gestaltung der Außenkon-
takte, 

11. ehrenamtliche Betreuung, 

12. opferbezogene Behandlungsmaßnahmen 
und Maßnahmen zum Ausgleich von Tatfol-
gen, 

13. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter 
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten 
Dritten, 

14. Schuldnerberatung und Schuldenregulie-
rung, 

1510. Maßnahmen zur Haftverkürzung, 

16. Suchtberatung, 

1811. Maßnahmen zur Vorbereitung der Ent-
lassung, sonstige Maßnahmen und der sozialen 
Eingliederung der Gefangenen nach der Ent-
lassung und der Nachsorge sowie frühzeitige 
Vorlagefristen, und 

19. Empfehlungen zur Wahrnehmung von An-
geboten und Leistungen Dritter zur Sicherung 
der Eingliederung nach der Entlassung und 

2012. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugs-
plans. 

(3) Ist eine Kurzdiagnostik erfolgt, beschränkt 
sich auch der Vollzugsplan auf die Umstände, 
deren Kenntnis für angemessene Maßnahmen 
in der verbleibenden Haftzeit und für die Ent-
lassungs- und Eingliederungsphase erforder-
lich sind. 

(24) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung 
sind regelmäßig zu überprüfen und der Ent-
wicklung der Gefangenen anzupassen sowie 
mit weiteren für die Behandlung bedeutsamen 
Erkenntnissen in Einklang zu halten. Zur Fort-
schreibung des Vollzugsplans sind angemes-
sene Fristen vorzusehen. Diese dürfen einen 
Zeitraum von zwölf Monaten, bei Unterbrin-
gung in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung einen Zeitraum von in der Regel sechs 
Monaten, nicht überschreiten. Bei einer Voll-
zugsdauer bis zu einem Jahr sind die Fristen 
entsprechend zu verkürzen. 

(35) Zur Vorbereitung der Aufstellung und 
Fortschreibung des Vollzugsplans werden 
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(3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fort-
schreibung des Vollzugsplans werden Konfe-
renzen mit den an der Vollzugsgestaltung maß-
geblich Beteiligten durchgeführt. Personen 
und Stellen außerhalb des Vollzuges, die an 
der Behandlung, der Entlassungsvorbereitung 
sowie der Eingliederung der Gefangenen mit-
wirken, sollen in die Planung einbezogen wer-
den; mit Einwilligung der Gefangenen können 
sie auch an den Konferenzen beteiligt werden. 

(4) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefan-
genen erörtert. Deren Anliegen und Vor-
schläge werden angemessen berücksichtigt. 
Betroffenen Gefangenen kann die Teilnahme 
an der Vollzugsplankonferenz ermöglicht wer-
den. Eine Ausfertigung des Vollzugsplans ist 
ihnen auszuhändigen. 

Konferenzen mit den an der Vollzugsgestal-
tung maßgeblich Beteiligten durchgeführt. 
Personen und Stellen außerhalb des Vollzuges, 
die an der Behandlung, der Entlassungsvorbe-
reitung sowie der Eingliederung der Gefange-
nen mitwirken, sollen in die Planung einbezo-
gen werden; mit Einwilligung der Gefangenen 
können sie auch an den Konferenzen beteiligt 
werden. 

(46) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefan-
genen erörtert. Deren Anliegen und Vor-
schläge werden angemessen berücksichtigt. 
Betroffenen Gefangenen kann die Teilnahme 
an der Vollzugsplankonferenz ermöglicht wer-
den. Eine Ausfertigung des Vollzugsplans ist 
ihnen auszuhändigen. 

§ 29 

Beschäftigung, Pflicht zur Ausübung einer 
zugewiesenen Beschäftigung 

(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahmen, 
schulische und berufliche Bildung sowie sons-
tige Tätigkeiten (Beschäftigung) dienen insbe-
sondere dem Ziel, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes nach der Ent-
lassung zu vermitteln, zu fördern und zu erhal-
ten. Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen 
zugewiesene Beschäftigung auszuüben. 

 

(2) Beschäftigung soll die körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten sowie die Interessen der 
Gefangenen berücksichtigen und muss zumut-
bar sein. Gefangenen soll möglichst wirt-
schaftlich ergiebige Arbeit zugewiesen wer-
den. Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebi-
ger Arbeit nicht fähig, sollen sie arbeitsthera-
peutisch beschäftigt werden. Sind sie auch 
hierzu nicht in der Lage, kann ihnen eine sons-
tige Tätigkeit zugewiesen werden, die ihre Fä-
higkeiten und Entwicklung fördert. 

 

 

 

(3) Gefangene können im Vollstreckungsjahr 
bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der 

§ 29 

Beschäftigung, Pflicht zur Ausübung einer 
zugewiesenen Beschäftigung, freie Arbeit 

(1) Schulische und berufliche Bildung, Arbeit, 
und arbeitstherapeutische Maßnahmen, schuli-
sche und berufliche Bildung sowie sonstige 
Tätigkeiten (Beschäftigung) dienen insbeson-
dere den Zielen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes nach der Ent-
lassung zu vermitteln, zu fördern und zu erhal-
ten sowie der Entwicklung der Persönlichkeit. 
Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zuge-
wiesene Beschäftigung auszuüben.  

(2) Beschäftigung soll die körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten, den Bildungsbedarf so-
wie die Interessen der Gefangenen berücksich-
tigen und muss zumutbar sein. Die Zuweisung 
zu schulischer und beruflicher Bildung gemäß 
§ 30 ist vorrangig. Gefangenen soll möglichst 
wirtschaftlich ergiebige Arbeit zugewiesen 
werden Zugewiesene Arbeit soll der Einglie-
derung förderlich sein. Sind Gefangene zu 
wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, 
sollen sie arbeitstherapeutisch beschäftigt wer-
den. Sind sie auch hierzu nicht in der Lage, 
kann ihnen eine sonstige Tätigkeit zugewiesen 
werden, die ihre Fähigkeiten und Entwicklung 
fördert. 

(3) Gefangene können im Vollstreckungsjahr 
bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der 
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Anstalt verpflichtet werden, mit ihrer Zustim-
mung auch darüber hinaus. Absatz 2 Satz 1 gilt 
entsprechend. 

(4) Haben Gefangene die Regelaltersgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, 
darf ihnen eine Beschäftigung oder Hilfstätig-
keit nur mit ihrer Zustimmung zugewiesen 
werden. 

(5) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
sowie an Samstagen ruhen Beschäftigung und 
Hilfstätigkeiten, soweit diese nicht unauf-
schiebbar sind. Dürfen Gefangene auf Grund 
ihres Bekenntnisses an bestimmten Tagen 
nicht arbeiten, können sie auf Wunsch von der 
Beschäftigung oder von der Hilfstätigkeit be-
freit werden. Die Vorschriften über die Gestal-
tung des Arbeitsplatzes und über das Bestehen 
von Beschäftigungsverboten nach dem Mutter-
schutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1228) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
entsprechend. 

Anstalt verpflichtet werden, mit ihrer Zustim-
mung auch darüber hinaus. Absatz 2 Satz 1 gilt 
entsprechend. 

(4) Haben Gefangene die Regelaltersgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, 
darf ihnen eine Beschäftigung oder Hilfstätig-
keit nur mit ihrer Zustimmung zugewiesen 
werden. 

(54) An Sonntagen und gesetzlichen Feierta-
gen sowie an Samstagen ruhent die Beschäfti-
gung und Hilfstätigkeiten, soweit diese nicht 
unaufschiebbar sindist. Dürfen Gefangene auf 
Grund ihres Bekenntnisses an bestimmten Ta-
gen nicht arbeiten, können sie auf Wunsch von 
der Beschäftigung oder von der Hilfstätigkeit 
befreit werden. Die Vorschriften über die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes und über das Beste-
hen von Beschäftigungsverboten nach dem 
Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. 
I S. 1228) in der jeweils geltenden Fassung gel-
ten entsprechend. 

(5) Gefangenen, die Ersatzfreiheitsstrafe ver-
büßen, soll die Anstalt freie Arbeit zur Abwen-
dung der weiteren Vollstreckung von Ersatz-
freiheitsstrafe nach den Vorgaben der Verord-
nung über die Tilgung uneinbringlicher Geld-
strafen durch freie Arbeit vom 7. Dezember 
2010 (GV. NRW. S. 663) in der jeweils gelten-
den Fassung anbieten, soweit geeignete Ein-
satzmöglichkeiten vorhanden sind. Steht keine 
geeignete Einsatzmöglichkeit zur Verfügung, 
gelten die Absätze 1 bis 4. Gefangenen, die im 
Anschluss an Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe 
Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen haben, kann 
die Anstalt bereits während des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe freie Arbeit 
nach Satz 1 anbieten. Soweit freie Arbeit ge-
leistet wird, steht dies der Erfüllung der Pflicht 
zur Ausübung einer zugewiesenen Beschäfti-
gung nach Absatz 1 Satz 2 gleich. 

§ 30 

Schulische und berufliche Bildung 

(1) Geeignete Gefangene sollen Gelegenheit 
zur Teilnahme an schulischen und beruflichen 
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen erhalten. Sie sind in dem Bemühen zu 

§ 30 

Schulische und berufliche Bildung 

(1) Geeignete Gefangene sollen Gelegenheit 
zur Teilnahme an schulischen und beruflichen 
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen (schulische und berufliche Bildung) 
erhalten. Sie sind in dem Bemühen zu unter-
stützen, einen anerkannten Abschluss oder 
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unterstützen, einen anerkannten Abschluss o-
der eine anschlussfähige, für den Arbeitsmarkt 
relevante Teilqualifikation zu erlangen. 

(2) Analphabeten sollen das Lesen und Schrei-
ben erlernen können. Gefangenen, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 
sind, sollen Deutschkurse angeboten werden. 

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische 
und berufliche Bildung sollen keine Hinweise 
auf eine Inhaftierung enthalten. 

eine anschlussfähige, für den Arbeitsmarkt re-
levante Teilqualifikation zu erlangen.  

(2) Analphabeten sollen das Lesen und Schrei-
ben erlernen können. Gefangenen, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 
sind, sollen Deutschkurse angeboten werden. 

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische 
und berufliche Bildung sollen keine Hinweise 
auf eine Inhaftierung enthalten. 

§ 32 

Vergütung 

(1) Gefangene, die eine zugewiesene Beschäf-
tigung oder eine Hilfstätigkeit nach § 29 Ab-
satz 3 ausüben, erhalten Arbeitsentgelt oder 
Ausbildungsbeihilfe (Vergütung), welche auf 
Grundlage von neun Prozent der Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozi-
alversicherung - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 
3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils gel-
tenden Fassung bemessen werden (Eckvergü-
tung). Ein Tagessatz ist der zweihundertfünf-
zigste Teil der Eckvergütung. 

 

 

 

 

 

 

(2) Ausbildungsbeihilfe wird nur gewährt, so-
weit den an einer schulischen oder beruflichen 
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahme teilnehmenden Gefangenen keine Leis-
tungen zum Lebensunterhalt zustehen, die 
nicht inhaftierten Personen aus solchem An-
lass gewährt werden. 

 

 

 

 

§ 32 

Vergütung 

(1) Gefangene, die eine ihnen zugewiesene Be-
schäftigung oder eine Hilfstätigkeit nach § 29 
Absatz 31 ausüben, erhalten eine Vergütung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
Arbeitsentgelt oder Ausbildungsbeihilfe (Ver-
gütung), welche auf Grundlage von neun Pro-
zent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I 
S. 363) in der jeweils geltenden Fassung be-
messen werden (Eckvergütung). Ein Tagessatz 
ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eckver-
gütung. Die Vergütung dient der Anerkennung 
von Beschäftigung. Vergütet wird die tatsäch-
lich geleistete Beschäftigung. Die wöchentli-
che Beschäftigungszeit beträgt in der Regel 37 
Stunden; dies gilt in der schulischen Bildung 
mit mindestens 22 Unterrichtsstunden als er-
reicht. Die Vergütung wird als Zeit- oder Leis-
tungsvergütung gewährt.  

(2) Ausbildungsbeihilfe wird nur gewährt, so-
weit den an einer schulischen oder beruflichen 
Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahme teilnehmenden Gefangenen keine Leis-
tungen zum Lebensunterhalt zustehen, die 
nicht inhaftierten Personen aus solchem An-
lass gewährt werden. 

Die Vergütung wird auf Grundlage von 15 
Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I 
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(3) Gefangene, die an einer arbeitstherapeuti-
schen Maßnahme teilnehmen oder eine sons-
tige Tätigkeit ausüben, erhalten ein Arbeitsent-
gelt, soweit dies der Art ihrer Tätigkeit und ih-
rer Arbeitsleistung entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Die Vergütung kann je nach Leistung der 
Gefangenen und der Art der Tätigkeit gestuft 
werden. 75 Prozent der Eckvergütung dürfen 
nur unterschritten werden, wenn die Leistun-
gen Gefangener den Mindestanforderungen 
nicht genügen. Das für Justiz zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, zur Umsetzung der 
Vorschriften über die Vergütung eine Rechts-
verordnung über die Bemessung des Arbeits-
entgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die anre-
chenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in 
Stunden oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- 
oder Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen 
und die Gewährung von Zulagen zu erlassen. 

 

 

 

 

 

S. 363) in der jeweils geltenden Fassung be-
messen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 
zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung. 

(3) Gefangene, die an einer arbeitstherapeuti-
schen Maßnahme teilnehmen oder eine sons-
tige Tätigkeit ausüben, erhalten ein Arbeitsent-
gelt, soweit dies der Art ihrer Tätigkeit und ih-
rer Arbeitsleistung entspricht. 

Die Vergütung wird auf Grundlage der Eck-
vergütung nach der Art der Tätigkeit und den 
Anforderungen an Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Gefangenen in fünf Vergütungsstufen fest-
gesetzt (Grundvergütung). Sie beträgt in  

Vergütungsstufe 1      75 Prozent, 

Vergütungsstufe 2      88 Prozent, 

Vergütungsstufe 3     100 Prozent, 

Vergütungsstufe 4     112 Prozent, 

Vergütungsstufe 5     125 Prozent 

der Eckvergütung. 

Zulagen können gewährt werden für Tätigkei-
ten unter erschwerenden Umgebungseinflüs-
sen und zu besonderen oder über die regelmä-
ßige Beschäftigungszeit hinausgehenden Zei-
ten. 

(4) Die Vergütung kann je nach Leistung der 
Gefangenen und der Art der Tätigkeit gestuft 
werden. 75 Prozent der Eckvergütung dürfen 
nur unterschritten werden, wenn die Leistun-
gen Gefangener den Mindestanforderungen 
nicht genügen. Das für Justiz zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, zur Umsetzung der 
Vorschriften über die Vergütung eine Rechts-
verordnung über die Bemessung des Arbeits-
entgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die anre-
chenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten in 
Stunden oder Minuten, die Entgeltart als Zeit- 
oder Leistungsentgelt, die Vergütungsstufen 
und die Gewährung von Zulagen zu erlassen. 

Nehmen Gefangene an einer Maßnahme der 
schulischen oder beruflichen Bildung teil, so 
erhalten sie eine Vergütung in Form der Aus-
bildungsbeihilfe, soweit ihnen keine Leistun-
gen zum Lebensunterhalt zustehen, die nicht 
inhaftierten Personen aus solchem Anlass ge-
währt werden. Die Ausbildungsbeihilfe in der 
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(5) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten sind, soll von der Vergütung 
ein Betrag einbehalten werden, der dem Anteil 
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitneh-
mers entspricht. Nehmen Gefangene an ar-
beitstherapeutischen Maßnahmen teil, wird der 
Beitrag von ihnen erst ab dem Zeitpunkt des 
Eintritts in die Werkphase einbehalten. Üben 
sie eine sonstige Tätigkeit aus, wird kein Be-
trag einbehalten. 

 

 

 

(6) Die Höhe der Vergütung ist den Gefange-
nen schriftlich bekannt zu geben. 

schulischen Bildung wird in den Vergütungs-
stufen 1 bis 4 festgesetzt. Die Ausbildungsbei-
hilfe in der beruflichen Bildung wird in den 
Vergütungsstufen 2 bis 4 festgesetzt.  

(5) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten sind, soll von der Vergütung 
ein Betrag einbehalten werden, der dem Anteil 
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitneh-
mers entspricht. Nehmen Gefangene an ar-
beitstherapeutischen Maßnahmen teil, wird der 
Beitrag von ihnen erst ab dem Zeitpunkt des 
Eintritts in die Werkphase einbehalten. Üben 
sie eine sonstige Tätigkeit aus, wird kein Be-
trag einbehalten. 

Gefangene, die an einer arbeitstherapeutischen 
Maßnahme teilnehmen, erhalten eine Vergü-
tung in Höhe von 85 Prozent von Vergütungs-
stufe 1. In der Werkphase wird eine Vergütung 
nach der Vergütungsstufe 1 gewährt. 

(6) Die Höhe der Vergütung ist den Gefange-
nen schriftlich bekannt zu geben. 

Das für Justiz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Ausgestaltung der Vergütungsstufen, 
die anrechenbaren Beschäftigungszeiten, die 
Zeiteinheiten in Stunden oder Minuten, die 
Gewährung als Zeit- oder Leistungsvergütung 
sowie die Gewährung von Zulagen zu regeln. 

(7) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten sind, soll von der Vergütung 
ein Betrag einbehalten werden, der dem Anteil 
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitneh-
mers entspricht. Nehmen Gefangene an ar-
beitstherapeutischen Maßnahmen teil, wird der 
Beitrag von ihnen erst ab dem Zeitpunkt des 
Eintritts in die Werkphase einbehalten. 

(8) Die Höhe der Vergütung ist den Gefange-
nen schriftlich bekannt zu geben. 

 § 32a 

Ausfallentschädigung 

(1) Nehmen Gefangene während ihrer regulä-
ren Beschäftigungszeit an im Vollzugsplan 
festgelegten Behandlungsmaßnahmen nach § 
10 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a bis d teil, 
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erhalten sie für die Dauer des Ausfalls der Be-
schäftigung eine Entschädigung in Höhe der 
ihnen dadurch entgehenden Grundvergütung.  

(2) Soweit Gefangene durch Betriebsschlie-
ßungen, die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder aus anderen, vergleichbar 
schwerwiegenden Gründen in der Anstalt vor-
genommen werden, an der Ausübung einer Tä-
tigkeit nach § 29 Absatz 1 gehindert sind, kann 
die Anstalt mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde auch bei Nichtausübung der Tätigkeit 
eine Entschädigung in Höhe von höchstens 25 
Prozent der Eckvergütung gewähren. Der An-
spruch auf Auszahlung dieser Entschädigung 
ist nicht übertragbar. 

§ 33 

Freistellung 

(1) Gefangene, die ein Jahr lang eine zugewie-
sene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit ausgeübt 
haben, sind innerhalb des darauffolgenden Jah-
res auf Antrag 20 Arbeitstage von der Arbeit 
freizustellen. Bei der Festsetzung des Zeit-
punktes der Freistellung sind die betrieblichen 
Belange zu berücksichtigen. Der Anspruch auf 
Freistellung verfällt, wenn die Freistellung 
nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Entste-
hung in Anspruch genommen wurde. 

 

(2) Zeiten, in denen Gefangene infolge Krank-
heit an der Arbeitsleistung gehindert oder nach 
den Absätzen 1 und 3 oder § 34 Absatz 1 frei-
gestellt waren oder Verletztengeld nach § 47 
Absatz 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
- Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 
1254) in der jeweils geltenden Fassung erhal-
ten haben, werden auf das Jahr mit bis zu je-
weils 30 Arbeitstagen angerechnet. Sonstiges 
Fernbleiben kann in angemessenem Umfang 
auf die Zeit angerechnet werden. Erfolgt eine 
Anrechnung nach den Sätzen 1 und 2 nicht, 
wird die Frist für die Dauer der Fehlzeit ge-
hemmt, es sei denn, die Fehlzeit steht unter Be-
rücksichtigung des Vollzugsziels außer Ver-
hältnis zur bereits erbrachten Arbeitsleistung.  

 

§ 33 

Freistellung 

(1) Gefangene, die ein Jahr lang eine zugewie-
sene Arbeit oder eine Hilfstätigkeit Beschäfti-
gung ausgeübt haben, sind innerhalb des da-
rauffolgenden Jahres auf Antrag 20 ArbeitBe-
schäftigungstage von der Arbeit Beschäftigung 
freizustellen. Bei der Festsetzung des Zeit-
punktes der Freistellung sind die betrieblichen 
Belange sowie der Stand der Bildungsmaßnah-
men zu berücksichtigen. Der Anspruch auf 
Freistellung verfällt, wenn die Freistellung 
nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Entste-
hung in Anspruch genommen wurde. 

(2) Zeiten, in denen Gefangene infolge Krank-
heit an der Arbeitsleistung Ausübung der Be-
schäftigung gehindert oder nach den Absätzen 
1 und 3 oder § 34 Absatz 1 freigestellt waren 
oder Verletztengeld nach § 47 Absatz 6 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzli-
che Unfallversicherung - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in 
der jeweils geltenden Fassung erhalten haben, 
werden auf das Jahr mit bis zu jeweils 30 Ar-
beitBeschäftigungstagen angerechnet. Zeiten 
Ssonstigesn Fernbleibens kann können in an-
gemessenem Umfang auf die Zeit angerechnet 
werden. Erfolgt eine Anrechnung nach den 
Sätzen 1 und 2 nicht, wird die Frist für die 
Dauer der Fehlzeit gehemmt, es sei denn, die 
Fehlzeit steht unter Berücksichtigung des 
Vollzugsziels außer Verhältnis zur bereits er-
brachten ArbeitslLeistung.  
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(3) Auf die Zeit der Freistellung wird Lang-
zeitausgang (§ 53 Absatz 2 Nummer 3) ange-
rechnet, soweit er in die Arbeitszeit fällt und 
nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkran-
kung oder anlässlich des Todes von nahen An-
gehörigen erteilt worden ist. 

(4) Gefangene erhalten für die Zeit der Frei-
stellung Arbeitsentgelt in Höhe des Durch-
schnitts der in den letzten drei Monaten vor der 
Freistellung gutgeschriebenen Bezüge. Eine 
Abgeltung nicht verfallener und nicht in An-
spruch genommener Freistellungstage findet 
nicht statt. 

(5) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen, 
sonstige Tätigkeiten sowie Bildungsmaßnah-
men nach § 32 Absatz 2 gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. Bei der Festsetzung des 
Zeitpunktes der Freistellung ist auch der Stand 
der Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

(6) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungsver-
hältnissen außerhalb der Anstalt bleiben unbe-
rührt. 

(3) Auf die Zeit der Freistellung wird Lang-
zeitausgang (§ 53 Absatz 2 Nummer 3) ange-
rechnet, soweit er in die ArbeitBeschäftigungs-
zeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährli-
chen Erkrankung oder anlässlich des Todes 
von nahen Angehörigen erteiltgewährt worden 
ist. 

(4) Gefangene erhalten für die Zeit der Frei-
stellung Arbeitsentgelt in Höhe des Durch-
schnitts der in den letzten drei Monaten vor der 
Freistellung gutgeschriebenen Bezüge. Eine 
Abgeltung nicht verfallener und nicht in An-
spruch genommener Freistellungstage findet 
nicht statt. 

(5) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen, 
sonstige Tätigkeiten sowie Bildungsmaßnah-
men nach § 32 Absatz 2 gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. Bei der Festsetzung des 
Zeitpunktes der Freistellung ist auch der Stand 
der Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

(6) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungsver-
hältnissen außerhalb der Anstalt bleiben unbe-
rührt. 

§ 34 

Anerkennung von Arbeit und Bildung, 

Ausgleichsentschädigung 

 

(1) Als zusätzliche Anerkennung neben der 
Vergütung nach § 32 und der Freistellung nach 
§ 33 erhalten Gefangene auf Antrag für drei 
Monate zusammenhängender Ausübung einer 
Arbeit oder einer Hilfstätigkeit unter Fortzah-
lung der Vergütung zwei Tage 

1. Freistellung oder  

2. Langzeitausgang, soweit dessen Vorausset-
zungen vorliegen. 

Stellen Gefangene keinen Antrag oder kann 
Langzeitausgang nicht gewährt werden, wird 
der Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Dies gilt 
auch, wenn Gefangene die Freistellung nach 
Satz 1 Nummer 1 nicht innerhalb eines Jahres 
nach Vorliegen der Voraussetzungen in An-
spruch nehmen. Durch Zeiten, in denen Gefan-
gene ohne ihr Verschulden an der Erfüllung ih-

§ 34 

Zusätzliche Anerkennung von Beschäfti-
gungArbeit und Bildung, 

Ausgleichsentschädigung 

(1) Als zusätzliche Anerkennung neben der 
Vergütung nach § 32 und der Freistellung nach 
§ 33 erhalten Gefangene auf Antrag für drei 
Monate zusammenhängender Ausübung einer 
Arbeit oder schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahme einer Hilfstätigkeit unter 
Fortzahlung der Vergütung zwei drei Tage 

1. Freistellung oder  

2. Langzeitausgang, soweit dessen Vorausset-
zungen vorliegen.  

Davon ausgenommen sind Gefangene, die an 
arbeitstherapeutischen Maßnahmen teilneh-
men. Stellen Gefangene keinen Antrag oder 
kann Langzeitausgang nicht gewährt werden, 
wird der Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Dies 
gilt auch, wenn Gefangene die Freistellung 
nach Satz 1 Nummer 1 nicht innerhalb eines 
Jahres nach Vorliegen der Voraussetzungen in 
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rer Verpflichtung, eine zugewiesene Beschäf-
tigung auszuüben, gehindert sind, wird die 
Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungs-
zeiträume von unter drei Monaten bleiben un-
berücksichtigt. Langzeitausgang nach Satz 1 
Nummer 2 wird nicht auf die Höchstdauer des 
Langzeitausgangs nach § 54 Absatz 1 Satz 1 
angerechnet. 

 

 

(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeit-
punktes ist ausgeschlossen,  

1. soweit ein Entlassungszeitpunkt auf Grund 
der Art der Strafe noch nicht bestimmt ist, 

2. soweit bei einer Aussetzung der Vollstre-
ckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Be-
währung wegen des von der Entscheidung des 
Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden 
Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr mög-
lich ist, 

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, 
weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung 
des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung 
die Lebensverhältnisse der Gefangenen oder 
die Wirkungen, die von der Aussetzung für sie 
zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt erfordern, 

4. wenn nach § 456a Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung von der Vollstreckung abgesehen 
wird,  

5. wenn Gefangene im Gnadenwege aus der 
Haft entlassen werden oder 

6. wenn nach Übertragung der Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe auf einen anderen Staat die 
Überstellung ins Ausland erfolgt ist. 

(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlassungs-
zeitpunktes nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, 
erhalten Gefangene bei ihrer Entlassung zu-
sätzlich eine Ausgleichsentschädigung in 
Höhe von 15 Prozent der Bezüge, die sie für 
die geleistete Tätigkeit, die Grundlage für die 
Gewährung der Freistellungstage nach Absatz 
1 gewesen ist, erhalten haben. Der Anspruch 
entsteht erst mit der Entlassung. Vor der Ent-
lassung ist der Anspruch nicht verzinslich. Ge-
fangenen, bei denen eine Vorverlegung nach 

Anspruch nehmen. Durch Zeiten, in denen Ge-
fangene ohne ihr Verschulden an der Aus-
übung ihrer Beschäftigung Erfüllung ihrer 
Verpflichtung, eine zugewiesene Beschäfti-
gung auszuüben, gehindert sind, wird die Frist 
nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeit-
räume von unter drei Monaten bleiben unbe-
rücksichtigt. Langzeitausgang nach Satz 1 
Nummer 2 wird nicht auf die Höchstdauer des 
Langzeitausgangs nach § 54 Absatz 1 Satz 1 
angerechnet. 

(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeit-
punktes ist ausgeschlossen,  

1. soweit ein Entlassungszeitpunkt auf Grund 
der Art der Strafe noch nicht bestimmt ist, 

2. soweit bei einer Aussetzung der Vollstre-
ckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Be-
währung wegen des von der Entscheidung des 
Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden 
Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr mög-
lich ist, 

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, 
weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung 
des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung 
die Lebensverhältnisse der Gefangenen oder 
die Wirkungen, die von der Aussetzung für sie 
zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt erfordern, 

4. wenn nach § 456a Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung von der Vollstreckung abgesehen 
wird,  

5. wenn Gefangene im Gnadenwege aus der 
Haft entlassen werden oder 

6. wenn nach Übertragung der Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe auf einen anderen Staat die 
Überstellung ins Ausland erfolgt ist. 

(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlassungs-
zeitpunktes nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, 
erhalten Gefangene bei ihrer Entlassung zu-
sätzlich eine Ausgleichsentschädigung in 
Höhe von 15 Prozent der Bezüge, die sie für 
die geleistete Tätigkeit, die Grundlage für die 
Gewährung der Freistellungstage nach Absatz 
1 gewesen ist, erhalten haben. Der Anspruch 
entsteht erst mit der Entlassung. Vor der Ent-
lassung ist der Anspruch nicht verzinslich. Ge-
fangenen, bei denen eine Vorverlegung nach 
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Absatz 2 Nummer 1 ausgeschlossen ist, wird 
die Ausgleichszahlung bereits nach Verbü-
ßung von zehn Jahren zum Eigengeld (§ 38) 
gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem 
Zeitpunkt entlassen werden. § 57 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Im Falle 
des Absatzes 2 Nummer 6 steht die Überstel-
lung der Entlassung gleich. 

 

(4) Auf Gefangene, die an arbeitstherapeuti-
schen Maßnahmen teilnehmen oder eine sons-
tige Tätigkeit ausüben, sind die Absätze 1 bis 
3 nicht anwendbar. Für Gefangene, die an Bil-
dungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 teilneh-
men, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

Absatz 2 Nummer 1 ausgeschlossen ist, wird 
die Ausgleichszahlung bereits nach Verbü-
ßung von zehn Jahren zum Eigengeld (§ 38) 
gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem 
Zeitpunkt entlassen werden.; Absatz 1 Satz 4 
findet entsprechende Anwendung. § 57 Absatz 
4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. Im 
Falle des Absatzes 2 Nummer 6 steht die Über-
stellung der Entlassung gleich. 

(4) Auf Gefangene, die an arbeitstherapeuti-
schen Maßnahmen teilnehmen oder eine sons-
tige Tätigkeit ausüben, sind 

die Absätze 1 bis 3 nicht anwendbar. Für Ge-
fangene, die an 

Bildungsmaßnahmen nach § 32 Absatz 2 teil-
nehmen, gelten 

die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

Auf Antrag werden Gefangenen die von ihnen 
zu tragenden Kosten des Strafverfahrens im 
Sinne von § 464a der Strafprozessordnung, so-
weit diese dem Land Nordrhein-Westfalen zu-
stehen und soweit diese durch das jeweilige 
Strafverfahren begründet sind, aufgrund des-
sen die Gefangenen inhaftiert sind, erlassen, 
wenn sie 

1. jeweils drei Monate zusammenhängend eine 
Beschäftigung nach § 29 Absatz 1 ausgeübt 
haben, in Höhe der von ihnen zuletzt erzielten 
monatlichen Vergütung, höchstens aber je-
weils fünf Prozent der zu tragenden Gesamt-
kosten, oder 

2. unter Vermittlung der Anstalt von ihrer Ver-
gütung nach § 32 Schadenswiedergutmachung 
leisten, in Höhe der Hälfte der geleisteten Zah-
lungen.  

Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. Zuständig 
für die Entscheidung ist das für Justiz zustän-
dige Ministerium. Es kann seine Befugnis 
durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise 
oder für bestimmte Arten von Fällen auf Be-
hörden seines Geschäftsbereichs oder auf an-
dere Stellen, die Forderungen aus dem Justiz-
ressort beitreiben, übertragen. 

§ 35 

Taschengeld 

§ 35 

Taschengeld 
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(1) Gefangenen wird während des Vollzuges 
der Strafe rückwirkend auf Antrag Taschen-
geld gewährt, soweit sie ohne ihr Verschulden 
bedürftig sind. Das Taschengeld beträgt 14 
Prozent der Eckvergütung (§ 32 Absatz 1). 

 

 

 

(2) Bedürftig sind Gefangene, soweit ihnen in 
dem Zeitraum, für den sie Taschengeld bean-
tragen, aus Hausgeld (§ 36) und Eigengeld (§ 
38) monatlich ein Betrag in Höhe des Taschen-
geldes nicht zur Verfügung steht und sie eine 
Vergütung nach § 32 nicht beanspruchen kön-
nen. Nicht verbrauchtes Taschengeld bleibt 
unberücksichtigt. 

(3) In Ausnahmefällen, namentlich zur Über-
brückung eines Zeitraumes bis zu einer erstma-
ligen Gewährung von Arbeitsentgelt, Ausbil-
dungsbeihilfe oder Taschengeld, kann den Ge-
fangenen auf Antrag vorschussweise ein Ta-
schengeld in Höhe von bis zu 50 Prozent des 
üblichen Taschengeldes gewährt werden. Der 
Vorschuss ist mit dem ersten Arbeitsentgelt, 
der ersten Ausbildungsbeihilfe oder der ersten 
nachfolgenden Gewährung von Taschengeld 
zu verrechnen. 

(1) Gefangenen wird während des Vollzuges 
der Strafe rückwirkend auf Antrag Taschen-
geld gewährt, soweit sie ohne ihr Verschulden 
bedürftig sind. Das Taschengeld Die Höhe des 
Taschengeldes beträgt 14 1,3 Prozent der Eck-
vergütung (§ 32 Absatz 1) Bezugsgröße nach § 
18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung. Ein Tagessatz ist der zweihundertfünf-
zigste Teil. 

(2) Bedürftig sind Gefangene, soweit ihnen in 
dem Zeitraum, für den sie Taschengeld bean-
tragen, aus Hausgeld (§ 36) und Eigengeld (§ 
38) monatlich ein Betrag in Höhe des Taschen-
geldes nicht zur Verfügung steht und sie eine 
Vergütung nach § 32 nicht beanspruchen kön-
nen. Nicht verbrauchtes Taschengeld bleibt 
unberücksichtigt. 

(3) In Ausnahmefällen, namentlich zur Über-
brückung eines Zeitraumes bis zu einer erstma-
ligen Gewährung von Arbeitsentgelt, Ausbil-
dungsbeihilfe einer Vergütung oder Taschen-
geld, kannkönnen den Gefangenen auf Antrag 
vorschussweise ein Taschengeld in Höhe von 
bis zu 50 Prozent des üblichen Taschengeldes 
gewährt werden. Der Vorschuss ist mit dem 
der ersten Arbeitsentgelt, der ersten Ausbil-
dungsbeihilfe Vergütung oder der ersten nach-
folgenden Gewährung von Taschengeld zu 
verrechnen. 

§ 36 

Hausgeld 

(1) Gefangene dürfen monatlich über drei 
Siebtel ihrer in diesem Gesetz geregelten Be-
züge (Hausgeld) und das Taschengeld frei ver-
fügen. 

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses, den Bezügen einer Selbst-
beschäftigung oder aus anderen regelmäßigen 
Einkünften wird ein angemessenes Hausgeld 
festgesetzt. 

§ 36 

Hausgeld 

(1) Gefangene dürfen monatlich über drei 
Siebtel 40 Prozent ihrer in diesem Gesetz ge-
regelten Bezüge (Hausgeld) und das Taschen-
geld frei verfügen. 

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses, den Bezügen einer Selbst-
beschäftigung oder aus anderen regelmäßigen 
Einkünften wird ein angemessenes Hausgeld 
festgesetzt. 

§ 39 

Haftkostenbeitrag 

(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der 
Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Absatz 1 Satz 

§ 39 

Haftkostenbeitrag 

(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der 
Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Absatz 1 Satz 
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2 der Strafprozessordnung) erhebt die Anstalt 
von Gefangenen einen Haftkostenbeitrag. 

(2) Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, 
wenn Gefangene 

1. Bezüge nach diesem Gesetz erhalten oder 

2. ohne Verschulden eine Beschäftigung nicht 
ausüben können oder nicht ausüben, weil sie 
hierzu nicht verpflichtet sind. 

Satz 1 gilt nicht, wenn Gefangene eine Rente 
oder sonstige regelmäßige Einkünfte beziehen. 
Haben Gefangene, die ohne ihr Verschulden 
während eines zusammenhängenden Zeitrau-
mes von mehr als einem Monat nicht arbeiten 
konnten oder nicht gearbeitet haben, weil sie 
nicht zur Arbeit verpflichtet waren, auf diese 
Zeit entfallende Einkünfte, so haben sie den 
Haftkostenbeitrag für diese Zeit bis zur Höhe 
der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrich-
ten. In den Fällen der Sätze 2 und 3 ist den Ge-
fangenen arbeitstäglich ein Betrag in Höhe ei-
nes Tagessatzes der Eckvergütung nach § 32 
Absatz 1 zu belassen. 

(3) Im Übrigen kann von der Erhebung eines 
Haftkostenbeitrags ganz oder teilweise abgese-
hen werden, soweit dies notwendig ist, um die 
Eingliederung der Gefangenen nicht zu gefähr-
den. 

(4) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des 
Betrages erhoben, der nach § 17 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch durchschnittlich zur Bewertung der Sach-
bezüge festgesetzt ist. Das Justizministerium 
stellt den Betrag jährlich durch Bekanntma-
chung fest. Bei Selbstverpflegung entfallen die 
für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. 
Für den Wert der Unterkunft ist die festge-
setzte Belegungsfähigkeit maßgebend.  

(5) Die Selbstbeschäftigung (§ 31 Absatz 2) 
kann davon abhängig gemacht werden, dass 
die Gefangenen einen Haftkostenbeitrag bis 
zur Höhe des in Absatz 4 genannten Satzes im 
Voraus entrichten. 

2 der Strafprozessordnung) erhebt die Anstalt 
von Gefangenen einen Haftkostenbeitrag. 

(2) Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, 
wenn Gefangene 

1. Bezüge nach diesem Gesetz erhalten oder 

2. ohne Verschulden eine Beschäftigung nicht 
ausüben können oder nicht ausüben, weil sie 
hierzu nicht verpflichtet sind. 

Satz 1 gilt nicht, wenn Gefangene eine Rente 
oder sonstige regelmäßige Einkünfte beziehen. 
Haben Gefangene, die ohne ihr Verschulden 
während eines zusammenhängenden Zeitrau-
mes von mehr als einem Monat nicht arbeiten 
konntenbeschäftigt waren oder nicht gearbeitet 
habenbeschäftigt waren, weil sie nicht zur Ar-
beitAusübung einer Beschäftigung verpflichtet 
waren, auf diese Zeit entfallende Einkünfte, so 
haben sie den Haftkostenbeitrag für diese Zeit 
bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte 
zu entrichten. In den Fällen der Sätze 2 und 3 
ist den Gefangenen arbeitstäglich ein Betrag in 
Höhe eines Tagessatzes der Eckvergütung 
nach § 32 Absatz 1 zu belassen. 

(3) Im Übrigen kann von der Erhebung eines 
Haftkostenbeitrags ganz oder teilweise abgese-
hen werden, soweit dies notwendig ist, um die 
Eingliederung der Gefangenen nicht zu gefähr-
den. 

(4) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des 
Betrages erhoben, der nach § 17 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch durchschnittlich zur Bewertung der Sach-
bezüge festgesetzt ist. Das Justizministerium 
für Justiz zuständige Ministerium stellt den 
Betrag jährlich durch Bekanntmachung fest. 
Bei Selbstverpflegung entfallen die für die 
Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den 
Wert der Unterkunft ist die festgesetzte Bele-
gungsfähigkeit maßgebend. 

(5) Die Selbstbeschäftigung (§ 31 Absatz 2) 
kann davon abhängig gemacht werden, dass 
die Gefangenen einen Haftkostenbeitrag bis 
zur Höhe des in Absatz 4 genannten Satzes im 
Voraus entrichten. 

§ 45 § 45 
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Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gungen 

(1) Gefangene haben Anspruch auf notwen-
dige, ausreichende und zweckmäßige medizi-
nische Versorgung unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Der An-
spruch umfasst auch Untersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten und Vorsor-
geleistungen, ferner die Versorgung mit Hilfs-
mitteln und prothetische Leistungen, sofern 
diese mit Rücksicht auf die Dauer des Frei-
heitsentzuges gerechtfertigt und soweit Hilfs-
mittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-
stände des täglichen Lebens anzusehen sind. 
Für Art und Umfang der Versorgung gelten die 
für gesetzlich Versicherte maßgeblichen Vor-
schriften des Sozialgesetzbuches und die auf 
Grund dieser Vorschriften getroffenen Rege-
lungen entsprechend, soweit Besonderheiten 
des Vollzuges nicht entgegenstehen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange 
Gefangene auf Grund eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses krankenversichert sind. 

(3) Die Gefangenen können an den Kosten für 
medizinische Leistungen in angemessenem 
Umfang beteiligt werden. 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gungen, Aufwendungsersatz 

(1) Gefangene haben Anspruch auf notwen-
dige, ausreichende und zweckmäßige medizi-
nische Versorgung unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Der An-
spruch umfasst auch Untersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten und Vorsor-
geleistungen, ferner die Versorgung mit Hilfs-
mitteln und prothetische Leistungen, sofern 
diese mit Rücksicht auf die Dauer des Frei-
heitsentzuges gerechtfertigt und soweit Hilfs-
mittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-
stände des täglichen Lebens anzusehen sind. 
Für Art und Umfang der Versorgung gelten die 
für gesetzlich Versicherte maßgeblichen Vor-
schriften des Sozialgesetzbuches und die auf 
Grund dieser Vorschriften getroffenen Rege-
lungen entsprechend, soweit Besonderheiten 
des Vollzuges nicht entgegenstehen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange 
Gefangene auf Grund eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses krankenversichert sind. 

(3) Die Gefangenen können an den Kosten für 
medizinische Leistungen in angemessenem 
Umfang beteiligt werden. An den Kosten für 
zahnmedizinische Leistungen nach Absatz 1 
werden die Gefangenen im Umfang der Betei-
ligung vergleichbarer gesetzlich Versicherter 
beteiligt. 

(4) Gefangene sind verpflichtet, der Anstalt 
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstverlet-
zung, Verletzung anderer Gefangener oder Be-
schädigung fremder Sachen verursacht haben. 
Bei der Geltendmachung dieser Forderung 
kann auch ein den dreifachen Tagessatz der 
Eckvergütung nach § 32 Absatz 2 übersteigen-
der Teil des Hausgeldes in Anspruch genom-
men werden. Ansprüche aus sonstigen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt. Von der Auf-
rechnung oder Vollstreckung ist abzusehen, 
wenn dies die Behandlung oder die Eingliede-
rung behindert. 

§ 92 

Gestaltung des Vollzuges 

§ 92 

Gestaltung des Vollzuges 
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(1) Den Gefangenen ist unverzüglich eine in-
dividuelle, intensive und therapiegerichtete 
Betreuung im Sinne von § 66c Absatz 1 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuches anzubieten. §§ 9 
bis 11 des Sicherungsverwahrungsvollzugsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 212) in der jeweils gelten-
den Fassung gelten entsprechend. In den Voll-
zugsplan und seine Fortschreibungen ist ge-
sondert aufzunehmen, ob standardisierte An-
gebote ausreichen oder individuell zugeschnit-
tene Behandlungsangebote notwendig sind 
und wahrgenommen werden. 

(2) Die Bereitschaft der Gefangenen, an der 
Erreichung der Vollzugsziele mitzuwirken, ist 
fortwährend zu wecken und zu fördern. Die 
Motivationsmaßnahmen sind zu dokumentie-
ren. 

(3) Gefangene sind abweichend von § 13 in so-
zialtherapeutische Einrichtungen zu verlegen, 
wenn ihre Teilnahme an den dortigen Behand-
lungsprogrammen zur Verringerung der Ge-
fahren, die von ihnen für die Allgemeinheit 
ausgehen, angezeigt ist. Die Verlegung erfolgt 
im Benehmen mit der aufnehmenden Einrich-
tung. Die Gefangenen sollen so frühzeitig ver-
legt werden, dass ein Abschluss der Behand-
lung noch während des Vollzuges der Frei-
heitsstrafe zu erwarten ist. 

(4) Nehmen Gefangene während der Zeit der 
Beschäftigung an psychiatrischen, psychothe-
rapeutischen oder sozialtherapeutischen Be-
handlungsmaßnahmen oder anderen Einzel- o-
der Gruppenbehandlungsmaßnahmen entspre-
chend § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 
des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen teil, erhalten sie für die 
Dauer des Ausfalls der Beschäftigung eine 
Entschädigung in Höhe des ihnen dadurch ent-
gehenden Arbeitsentgelts oder der ihnen 
dadurch entgehenden Ausbildungsbeihilfe. 
Dabei ist die durchschnittliche Vergütung der 
letzten drei Monate zugrunde zu legen. 

 

(5) §§ 89, 90 gelten entsprechend. 

(6) Die vorzusehenden Bediensteten (§ 96 Ab-
satz 2) sollen für die Betreuung und Behand-
lung von Gefangenen mit angeordneter oder 

(1) Den Gefangenen ist unverzüglich eine in-
dividuelle, intensive und therapiegerichtete 
Betreuung im Sinne von § 66c Absatz 1 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuches anzubieten. §§ 9 
bis 11 des Sicherungsverwahrungsvollzugsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 30. April 
2013 (GV. NRW. S. 212) in der jeweils gelten-
den Fassung gelten entsprechend. In den Voll-
zugsplan und seine Fortschreibungen ist ge-
sondert aufzunehmen, ob standardisierte An-
gebote ausreichen oder individuell zugeschnit-
tene Behandlungsangebote notwendig sind 
und wahrgenommen werden. 

(2) Die Bereitschaft der Gefangenen, an der 
Erreichung der Vollzugsziele mitzuwirken, ist 
fortwährend zu wecken und zu fördern. Die 
Motivationsmaßnahmen sind zu dokumentie-
ren. 

(3) Gefangene sind abweichend von § 13 in so-
zialtherapeutische Einrichtungen zu verlegen, 
wenn ihre Teilnahme an den dortigen Behand-
lungsprogrammen zur Verringerung der Ge-
fahren, die von ihnen für die Allgemeinheit 
ausgehen, angezeigt ist. Die Verlegung erfolgt 
im Benehmen mit der aufnehmenden Einrich-
tung. Die Gefangenen sollen so frühzeitig ver-
legt werden, dass ein Abschluss der Behand-
lung noch während des Vollzuges der Frei-
heitsstrafe zu erwarten ist. 

(4) Nehmen Gefangene während der Zeit der 
Beschäftigung an psychiatrischen, psychothe-
rapeutischen oder sozialtherapeutischen Be-
handlungsmaßnahmen oder anderen Einzel- o-
der Gruppenbehandlungsmaßnahmen entspre-
chend § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 
des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen teil, erhalten sie für die 
Dauer des Ausfalls der Beschäftigung eine 
Entschädigung in Höhe desr ihnen dadurch 
entgehenden Arbeitsentgelts oder der ihnen 
dadurch entgehenden Ausbildungsbeihilfe 
Grundvergütung. Dabei ist die durchschnittli-
che Vergütung der letzten drei Monate zu-
grunde zu legen. 

(5) §§ 89, 90 gelten entsprechend. 

(6) Die vorzusehenden Bediensteten (§ 96 Ab-
satz 2) sollen für die Betreuung und Behand-
lung von Gefangenen mit angeordneter oder 
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vorbehaltener Sicherungsverwahrung beson-
ders geeignet und qualifiziert sein. Eine fach-
übergreifende Zusammenarbeit und die erfor-
derliche Einbeziehung externer Fachkräfte 
sind zu gewährleisten. 

(7) Ist die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung nachträglich angeordnet oder droht 
eine solche Anordnung, gelten die Absätze 1 
bis 5 entsprechend. 

(8) Wird gegen Gefangene im Anschluss an 
die Strafhaft die Sicherungsverwahrung voll-
zogen, werden die Guthaben der Gefangenen 
übertragen. Haben die Gefangenen während 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe Freistel-
lungstage nach § 34 Absatz 1 Satz 1 erworben, 
wird ihnen eine Ausgleichsentschädigung nach 
§ 34 Absatz 3 schon bei Antritt der Sicherungs-
verwahrung zum Eigengeld gutgeschrieben. 

vorbehaltener Sicherungsverwahrung beson-
ders geeignet und qualifiziert sein. Eine fach-
übergreifende Zusammenarbeit und die erfor-
derliche Einbeziehung externer Fachkräfte 
sind zu gewährleisten. 

(7) Ist die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung nachträglich angeordnet oder droht 
eine solche Anordnung, gelten die Absätze 1 
bis 5 entsprechend. 

(8) Wird gegen Gefangene im Anschluss an 
die Strafhaft die Sicherungsverwahrung voll-
zogen, werden die Guthaben der Gefangenen 
übertragen. Haben die Gefangenen während 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe Freistel-
lungstage nach § 34 Absatz 1 Satz 1 erworben, 
wird ihnen eine Ausgleichsentschädigung nach 
§ 34 Absatz 3 schon bei Antritt der Sicherungs-
verwahrung zum Eigengeld gutgeschrieben. 

§ 103 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht 
über die Anstalten und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Vollzuges. 

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

(3) Entscheidungen über Verlegungen können 
einer zentralen Stelle übertragen werden. 

§ 103 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium für Justiz zuständige 
Ministerium führt die Aufsicht über die An-
stalten und sichert gemeinsam mit ihnen die 
Qualität des Vollzuges. 

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

(3) Entscheidungen über Verlegungen können 
einer zentralen Stelle übertragen werden. 

§ 110 

Kriminologischer Dienst 

(1) Dem Kriminologischen Dienst obliegt es, 
in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der 
Forschung den Vollzug, insbesondere die Be-
handlungsmethoden, wissenschaftlich zu be-
gleiten und seine Ergebnisse für die Weiterent-
wicklung der Behandlungs- und Eingliede-
rungsmaßnahmen und der Leitlinien des Voll-
zuges nutzbar zu machen. 

 

 

 

§ 110 

Kriminologischer Dienst 

(1) Dem Kriminologischen Dienst obliegt es, 
den Strafvollzug in Zusammenarbeit mit den 
Einrichtungen der Forschung den Vollzug, 
wissenschaftlich zu begleiten und insbeson-
dere die Behandlungsmaßnahmen, wissen-
schaftlich zu begleiten und seine Ergebnisse 
für die Weiterentwicklung der Behandlungs- 
und Eingliederungsmaßnahmen und der Leitli-
nien des Vollzuges nutzbar zu machen zu eva-
luieren. In die Bewertung sollen die Erfahrun-
gen der Praxis und der oder des Justizvollzugs-
beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen 
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(2) Die Begleitforschung beinhaltet nament-
lich die regelmäßige Erhebung des Behand-
lungsbedarfs und die Auswertung des Behand-
lungsverlaufs. Der Kriminologische Dienst er-
hebt den Bestand der vollzuglichen Behand-
lungsmaßnahmen. Diese Erhebung wird den 
Anstalten in regelmäßigen Abständen zur Ver-
fügung gestellt. In die Bewertung sollen die 
Erfahrungen der Praxis und der oder des Jus-
tizvollzugsbeauftragten des Landes Nord-
rhein-Westfalen einfließen. 

(3) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

einfließen. Die Ergebnisse sind für die Praxis 
nutzbar zu machen.  

(2) Die Begleitforschung beinhaltet nament-
lich die regelmäßige Erhebung des Behand-
lungsbedarfs und die Auswertung des Behand-
lungsverlaufs. Der Kriminologische Dienst er-
hebt den Bestand der vollzuglichen Behand-
lungsmaßnahmen. Diese Erhebung wird den 
Anstalten in regelmäßigen Abständen zur Ver-
fügung gestellt. In die Bewertung sollen die 
Erfahrungen der Praxis und der oder des Jus-
tizvollzugsbeauftragten des Landes Nord-
rhein-Westfalen einfließen.  

(3) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-

zes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 
§ 112 

Ersetzung und Fortgeltung von Bundes-
recht 

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 
1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem Gel-
tungsbereich das Strafvollzugsgesetz vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 
436), das zuletzt durch Artikel 152 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, mit Ausnahme der Vor-
schriften über 

1. den Urlaub aus der Haft (§ 13 Absatz 5), 

2. den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11 Satz 
2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, § 
75 Absatz 3), 

3. das Festnahmerecht (§ 87), 

4. den Ersatz von Aufwendungen (§ 93), 

5. das Handeln auf Anordnung (§ 97), 

6. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 121), 

7. die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 
136 bis 138) und 

8. den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, 
Zwangs- und Erzwingungshaft (§§ 171 bis 
175, 178 Absatz 2). 

§ 112 

Ersetzung und Fortgeltung von Bundes-
recht 

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Absatz 
1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem Gel-
tungsbereich das Strafvollzugsgesetz vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 
436), das zuletzt durch Artikel 152 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, mit Ausnahme der Vor-
schriften über 

1. den Urlaub aus der Haft (§ 13 Absatz 5), 

2. den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11 Satz 
2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, § 
75 Absatz 3), 

3. das Festnahmerecht (§ 87), 

4. den Ersatz von Aufwendungen (§ 93), 

5. das Handeln auf Anordnung (§ 97), 

65. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 
121), 

76. die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsan-
stalt (§§ 136 bis 138) und 

87. den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, 
Zwangs- und Erzwingungshaft (§§ 171 bis 
175, 178 Absatz 2). 

§ 113 

Übergangsvorschrift 

§ 113 

Übergangsvorschrift 
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Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 
32 Absatz 4 Satz 3 gilt die Strafvollzugsvergü-
tungsordnung vom 11. Januar 1977 (BGBl. I S. 
57), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2007 (BGBl. I S. 2894) geändert 
worden ist, fort. 

Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 
32 Absatz 4 Satz 3 gilt die Strafvollzugsvergü-
tungsordnung vom 11. Januar 1977 (BGBl. I S. 
57), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2007 (BGBl. I S. 2894) geändert 
worden ist, fort. 

§ 114 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft. 

§ 1143 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft. 
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Untersuchungshaftvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen vom 27. Oktober 2009 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 13 

Beschäftigung, Bildungsmaßnahmen, Gel-
der 

(1) Untersuchungsgefangenen soll auf Nach-
frage eine Arbeit oder eine sonstige Tätigkeit 
angeboten werden, die ihre körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten sowie ihre Interessen be-
rücksichtigt. Ihnen kann auch eine arbeitsthe-
rapeutische Maßnahme oder eine Hilfstätigkeit 
angeboten werden, soweit dies angezeigt ist. 

 

 

 

 

(2) Bei der Ausübung einer angebotenen Be-
schäftigung oder einer Hilfstätigkeit erhalten 
die Untersuchungsgefangenen eine Vergü-
tung, welches mit fünf Prozent der Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in der 
jeweils geltenden Fassung zu bemessen ist 
(Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der zwei-
hundertfünfzigste Teil der Eckvergütung. § 32 
Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und 2, Absatz 5 und 
6 sowie § 33 Absatz 1 und 2 sowie 4 und 5 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
gelten entsprechend. Das für Justiz zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung 
der Vorschriften über die Vergütung eine 
Rechtsverordnung über die Bemessung des 
Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die 
anrechenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten 
in Stunden oder Minuten, die Entgeltart als 
Zeit- oder Leistungsentgelt, die Vergütungs-
stufen und die Gewährung von Zulagen zu er-
lassen. Zeiten, die zur Begründung von Frei-
stellungsansprüchen nach diesem Gesetz bei-
tragen, werden anteilig auf Freistellungsan-
sprüche nach dem Strafvollzugsgesetz Nord-
rhein-Westfalen angerechnet. 

 

§ 13 

Beschäftigung, Bildungsmaßnahmen, Gel-
der 

(1) Untersuchungsgefangenen soll auf Nach-
frage eine Arbeit oder eine sonstige Tätigkeit 
angeboten werden, die ihre körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten sowie ihre Interessen be-
rücksichtigt. Ihnen kann auch eine arbeitsthe-
rapeutische Maßnahme oder eine Hilfstätigkeit 
angeboten werden, soweit dies angezeigt ist. 
Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll 
Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und 
beruflichen Bildungsmaßnahmen gegeben 
werden, soweit es die Möglichkeiten der An-
stalt und die besonderen Bedingungen der Un-
tersuchungshaft zulassen. 

(2) Bei der Ausübung einer angebotenen Be-
schäftigung oder einer Hilfstätigkeit erhalten 
die Untersuchungsgefangenen eine Vergü-
tung, welches mit fünf Prozent der Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in der 
jeweils geltenden Fassung zu bemessen ist 
(Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der zwei-
hundertfünfzigste Teil der Eckvergütung. § 32 
Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und 2, Absatz 5 und 
6 sowie § 33 Absatz 1 und 2 sowie 4 und 5 des 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
gelten entsprechend. Das für Justiz zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung 
der Vorschriften über die Vergütung eine 
Rechtsverordnung über die Bemessung des 
Arbeitsentgeltes, die Ausbildungsbeihilfe, die 
anrechenbaren Arbeitszeiten, die Zeiteinheiten 
in Stunden oder Minuten, die Entgeltart als 
Zeit- oder Leistungsentgelt, die Vergütungs-
stufen und die Gewährung von Zulagen zu er-
lassen. Bei Ausübung einer angebotenen Be-
schäftigung gelten die Regelungen des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen zur 
Vergütung (§ 32), zur Ausfallentschädigung 
bei Betriebsschließungen (§ 32a Absatz 2) und 
zur Freistellung (§ 33 Absatz 1 und 2 sowie 
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(3) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll 
Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und 
beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen gegeben werden, soweit 
es die Möglichkeiten der Anstalt und die be-
sonderen Bedingungen der Untersuchungshaft 
zulassen. Untersuchungsgefangenen, die wäh-
rend der Arbeitszeit ganz oder teilweise an sol-
chen Maßnahmen teilnehmen, wird Ausbil-
dungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine 
Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die 
nicht inhaftierten Personen aus solchem An-
lass gewährt werden. Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

(4) § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

(5) In Ausnahmefällen, namentlich zur Über-
brückung einer unverschuldeten Bedürftigkeit 
zu Beginn der Inhaftierung, kann die Anstalt 
Untersuchungsgefangenen auf Antrag bis zu 
drei Monaten Taschengeld gewähren. Die 
Höhe des Taschengeldes beträgt 14 Prozent 
des Tagessatzes der Eckvergütung nach Ab-
satz 2 Satz 2. 

 

 

 

 

(6) Vergütungen nach den Absätzen 2 und 3 
sowie Gelder, die Untersuchungsgefangene in 
die Anstalt einbringen oder die für sie von 
Dritten eingebracht oder überwiesen werden, 
sind als Eigengeld gutzuschreiben. Die Unter-
suchungsgefangenen können über ihr Eigen-
geld verfügen. 

Absatz 4) entsprechend. Zeiten, die zur Be-
gründung von Freistellungsansprüchen nach 
diesem Gesetz beitragen, werden anteilig auf 
Freistellungsansprüche nach dem Strafvoll-
zugsgesetz Nordrhein-Westfalen angerechnet. 

(3) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll 
Gelegenheit zur Teilnahme an schulischen und 
beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen gegeben werden, soweit 
es die Möglichkeiten der Anstalt und die be-
sonderen Bedingungen der Untersuchungshaft 
zulassen. Untersuchungsgefangenen, die wäh-
rend der Arbeitszeit ganz oder teilweise an sol-
chen Maßnahmen teilnehmen, wird Ausbil-
dungsbeihilfe gewährt, soweit ihnen keine 
Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die 
nicht inhaftierten Personen aus solchem An-
lass gewährt werden. Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

(4) § 29 Absatz 54 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

(54) In Ausnahmefällen, namentlich zur Über-
brückung einer unverschuldeten Bedürftigkeit 
zu Beginn der Inhaftierung, kann die Anstalt 
Untersuchungsgefangenen auf Antrag bis zu 
drei Monaten Taschengeld gewähren. Die 
Höhe des Taschengeldes beträgt 141,3 Prozent 
des Tagessatzes der Eckvergütung nach Ab-
satz 2 Satz 2 der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung - 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 
I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung. Ein 
Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil. 

(65) Vergütungen nach den AbsätzenAbsatz 2 
und 3 sowie Gelder, die Untersuchungsgefan-
gene in die Anstalt einbringen oder die für sie 
von Dritten eingebracht oder überwiesen wer-
den, sind als Eigengeld gutzuschreiben. Die 
Untersuchungsgefangenen können über ihr Ei-
gengeld verfügen. 

§ 24 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gung, Aufwendungsersatz 

§ 24 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gung, Aufwendungsersatz 
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(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen über die suchtmedizini-
sche Behandlung (§ 44), die medizinischen 
Leistungen und die Kostenbeteiligung (§ 45), 
die Überstellung und Verlegung aus medizini-
schen Gründen (§ 46) und über Schwanger-
schaft, Mutterschaft und Geburtsanzeige (§ 86) 
gelten entsprechend. 

(2) Bei Überstellungen und Verlegungen aus 
medizinischen Gründen sind das Gericht und 
die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu unter-
richten. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen sind ver-
pflichtet, der Anstalt Aufwendungen zu erset-
zen, die sie durch eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Selbstverletzung oder Verletzung 
anderer Gefangener verursacht haben. Ansprü-
che aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 

(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen über die suchtmedizini-
sche Behandlung (§ 44), die medizinischen 
Leistungen und die Kostenbeteiligung (§ 45), 
die Überstellung und Verlegung aus medizini-
schen Gründen (§ 46) und über Schwanger-
schaft, Mutterschaft und Geburtsanzeige (§ 86) 
gelten entsprechend. 

(2) Bei Überstellungen und Verlegungen aus 
medizinischen Gründen sind das Gericht und 
die Staatsanwaltschaft unverzüglich zu unter-
richten. 

(3) Die Untersuchungsgefangenen sind ver-
pflichtet, der Anstalt Aufwendungen zu erset-
zen, die sie durch eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Selbstverletzung, oder Verletzung 
anderer Gefangener oder Beschädigung frem-
der Sachen verursacht haben. Ansprüche aus 
sonstigen Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt. 

§ 49 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht 
über die Anstalten und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Vollzuges. 

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

§ 49 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium für Justiz zuständige 
Ministerium führt die Aufsicht über die An-
stalten und sichert gemeinsam mit ihnen die 
Qualität des Vollzuges.  

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

§ 53 

Kriminologischer Dienst 

(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, in 
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der 
Forschung den Untersuchungshaftvollzug wis-
senschaftlich fortzuentwickeln und seine Er-
gebnisse für Zwecke der Strafrechtspflege 
nutzbar zu machen. 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 53 

Kriminologischer Dienst 

(1) Dem kKriminologischen Dienst obliegt es, 
in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der 
Forschung den Untersuchungshaftvollzug wis-
senschaftlich fortzuentwickeln und seine Er-
gebnisse für Zwecke der Strafrechtspflege 
nutzbar zu machen. 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 
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Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 7. April 2017 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 4 

Förderung und Erziehung, Mitwirkung 
und Motivierung 

(1) Grundlage der Förderung und Erziehung 
im Vollzug der Jugendstrafe sind alle Maßnah-
men und Programme, welche die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Gefangenen im Hinblick 
auf die Erreichung des Vollzugsziels entwi-
ckeln und stärken. 

(2) Durch differenzierte Angebote wird auf 
den jeweiligen Entwicklungsstand und den un-
terschiedlichen Förder- und Erziehungsbedarf 
der Gefangenen eingegangen. 

(3) Förderung und Erziehung sind zukunftsori-
entiert auszugestalten und sind insbesondere 
auf die Auseinandersetzung mit den Straftaten 
der Gefangenen und ihren Folgen, schulische 
Bildung, berufliche Qualifizierung und ar-
beitstherapeutische Angebote, soziale Rehabi-
litation und die verantwortliche Gestaltung des 
alltäglichen Zusammenlebens, der freien Zeit 
sowie der Außenkontakte ausgerichtet. 

 

(4) Die Gefangenen sollen an Maßnahmen zur 
Erreichung des Vollzugsziels und der Gestal-
tung des Vollzuges mitwirken. Die Bereit-
schaft der Gefangenen ist fortwährend durch 
eine auf Ermutigung zur aktiven Mitwirkung 
abstellende individuelle Förderplanung, moti-
vierende Lerngelegenheiten und sonstige An-
gebote und Maßnahmen, die dem jeweiligen 
Entwicklungsstand der Gefangenen entspre-
chen, zu wecken und zu fördern. 

§ 4 

Förderung und Erziehung, Mitwirkung 
und Motivierung 

(1) Grundlage der Förderung und Erziehung 
im Vollzug der Jugendstrafe sind alle Maßnah-
men und Programme, welche die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Gefangenen im Hinblick 
auf die Erreichung des Vollzugsziels entwi-
ckeln und stärken. 

(2) Durch differenzierte Angebote wird auf 
den jeweiligen Entwicklungsstand und den un-
terschiedlichen Förder- und Erziehungsbedarf 
der Gefangenen eingegangen. 

(3) Förderung und Erziehung sind zukunftsori-
entiert auszugestalten und sind insbesondere 
auf die Auseinandersetzung mit den Straftaten 
der Gefangenen und ihren Folgen, schulische 
und berufliche Bildung, berufliche Qualifizie-
rung und arbeitstherapeutische Angebote, so-
ziale Rehabilitation und die verantwortliche 
Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens, 
der freien Zeit sowie der Außenkontakte aus-
gerichtet. 

(4) Die Gefangenen sollen an Maßnahmen zur 
Erreichung des Vollzugsziels und der Gestal-
tung des Vollzuges mitwirken. Die Bereit-
schaft der Gefangenen ist fortwährend durch 
eine auf Ermutigung zur aktiven Mitwirkung 
abstellende individuelle Förderplanung, moti-
vierende Lerngelegenheiten und sonstige An-
gebote und Maßnahmen, die dem jeweiligen 
Entwicklungsstand der Gefangenen entspre-
chen, zu wecken und zu fördern. 

§ 5 

Soziale Hilfe 

(1) Die Gefangenen sollen befähigt werden, 
ihre Angelegenheiten eigenständig zu ordnen 
und zu regeln. Sie werden bei der Bewältigung 
ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Schwierigkeiten angeleitet und motiviert, 
angebotene Hilfe anzunehmen. 

(2) Die Maßnahmen des Vollzuges sind den 
Gefangenen zu erläutern. Die Vorschriften und 

§ 5 

Soziale Hilfe 

(1) Die Gefangenen sollen befähigt werden, 
ihre Angelegenheiten eigenständig zu ordnen 
und zu regeln. Sie werden bei der Bewältigung 
ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Schwierigkeiten angeleitet und motiviert, 
angebotene Hilfe anzunehmen. 

(2) Die Maßnahmen des Vollzuges sind den 
Gefangenen zu erläutern. Die Vorschriften und 
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die innere Organisation der Anstalt, die Ziele 
und Methoden der angewandten Förder- und 
Erziehungsmaßnahmen, die Bedeutung frei-
williger Mitwirkung sowie die vorgeschriebe-
nen Wege, Auskunft zu erhalten und Be-
schwerden vorzubringen, sind ihnen zu erklä-
ren, damit sie ihre Rechte und Pflichten wäh-
rend des Vollzuges in vollem Umfang wahr-
nehmen können. 

(3) Die Gefangenen sind über die Auswirkun-
gen der Inhaftierung auf die Sozialversiche-
rung und die insoweit bestehenden Mitwir-
kungspflichten zu beraten. Die Beratung soll 
sich auch auf die Benennung der für Sozialleis-
tungen zuständigen Stellen erstrecken. 

die innere Organisation der Anstalt, die Ziele 
und Methoden der angewandten Förder- und 
Erziehungsmaßnahmen, die Bedeutung frei-
williger Mitwirkung sowie die vorgeschriebe-
nen Wege, Auskunft zu erhalten und Be-
schwerden vorzubringen, sind ihnen zu erklä-
ren, damit sie ihre Rechte und Pflichten wäh-
rend des Vollzuges in vollem Umfang wahr-
nehmen können. Dazu gehört auch, sie in die 
Lage zu versetzen, ihr Wahlrecht ausüben zu 
können. 

(3) Die Gefangenen sind über die Auswirkun-
gen der Inhaftierung auf die Sozialversiche-
rung und die insoweit bestehenden Mitwir-
kungspflichten zu beraten. Die Beratung soll 
sich auch auf die Benennung der für Sozialleis-
tungen zuständigen Stellen erstrecken. 

(4) Mit Gefangenen, gegen die eine Ersatzfrei-
heitsstrafe zu vollziehen ist, sind frühzeitig die 
Möglichkeiten einer Haftverkürzung zu erör-
tern. Sie sollen dabei insbesondere auf die 
Möglichkeit der Leistung von freier Arbeit 
nach § 29 Absatz 5 hingewiesen werden. 

§ 8 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei vollzugsöffnenden Maßnahmen und 
bei der Erteilung von Weisungen sowie bei der 
Eingliederung und Entlassung der Gefange-
nen, zu berücksichtigen. Dem Schutzinteresse 
gefährdeter Dritter ist Rechnung zu tragen.  

(2) Die Einsicht der Gefangenen in das Un-
recht der Tat und deren Folgen für die Opfer 
soll geweckt oder vertieft werden. Dabei sollen 
das Einfühlungsvermögen der Gefangenen in 
die Situation der Opfer von Straftaten und ihre 
Selbstachtung in einer dem Entwicklungsstand 
der Gefangenen entsprechenden Weise geför-
dert werden. Durch geeignete Förder- und Er-
ziehungsmaßnahmen sollen die Gefangenen 
auch dazu angehalten werden, Verantwortung 
für ihre Tat zu übernehmen. Sie sind dabei zu 
unterstützen, den verursachten materiellen und 
immateriellen Schaden auszugleichen. 

 

§ 8 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei vollzugsöffnenden Maßnahmen und 
bei der Erteilung von Weisungen sowie bei der 
Eingliederung und Entlassung der Gefange-
nen, zu berücksichtigen. Dem Schutzinteresse 
gefährdeter Dritter ist Rechnung zu tragen.  

(2) Die Einsicht der Gefangenen in das Un-
recht der Tat und deren Folgen für die Opfer 
soll geweckt oder vertieft werden. Dabei sollen 
das Einfühlungsvermögen der Gefangenen in 
die Situation der Opfer von Straftaten und ihre 
Selbstachtung in einer dem Entwicklungsstand 
der Gefangenen entsprechenden Weise geför-
dert werden. Durch geeignete Förder- und Er-
ziehungsmaßnahmen sollen die Gefangenen 
auch dazu angehalten werden, Verantwortung 
für ihre Tat zu übernehmen. Sie sind dabei zu 
unterstützen, den verursachten materiellen und 
immateriellen Schaden auszugleichenWege 
zum Ausgleich des verursachten materiellen 
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(3) Maßnahmen des Opferschutzes und des 
Tatausgleichs sind mit dem Ziel der Eingliede-
rung der Gefangenen in Einklang zu bringen. 

(4) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs sollen Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfü-
gung stehen. 

(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

und immateriellen Schadens sollen aufgezeigt 
und vermittelt werden. 

(3) Maßnahmen des Opferschutzes und des 
Tatausgleichs sind mit dem Ziel der Eingliede-
rung der Gefangenen in Einklang zu bringen. 

(4) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs sollen Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner in den Anstalten zur Verfü-
gung stehen. 

(5) Opfer, die sich an die Anstalten wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

§ 11 

Feststellung des Förder- und Erziehungs-
bedarfs 

(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich 
zur Vorbereitung der Vollzugsplanung die 
Feststellung des Förder- und Erziehungsbe-
darfs an. Sie dient insbesondere der Feststel-
lung der Entwicklungsmöglichkeiten der Ge-
fangenen, die für eine planvolle und wirksame 
Förderung der Gefangenen im Vollzug und für 
ihre Eingliederung nach der Entlassung not-
wendig ist. Zur Förderung ihrer Mitwirkungs-
bereitschaft werden den Gefangenen das Voll-
zugsziel, die Bedeutung des Vollzugsplans, die 
vorhandenen schulischen und beruflichen Aus- 
und Weiterbildungsangebote, Beschäftigungs-
möglichkeiten sowie die weiteren Förder- und 
Erziehungsangebote erläutert. Der Förder- und 
Erziehungsbedarf der Gefangenen wird, so-
weit dies nicht bereits in der Untersuchungs-
haft im Rahmen des Auswahlverfahrens ge-
schehen ist, regelmäßig innerhalb der ersten 
vier Wochen nach der Aufnahme ermittelt. So-
weit erforderlich, sind die Fachdienste frühzei-
tig zu beteiligen. 

(2) Die Feststellungen zum Förder- und Erzie-
hungsbedarf erstrecken sich insbesondere auf 
die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse 
der Gefangenen, die Ursachen und Umstände 
der zu der Inhaftierung führenden Straftaten, 
die Lebenssituation bei der Entlassung und die 
Eignung für sozialtherapeutische Maßnahmen. 
Die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkei-
ten der Gefangenen sowie weitere Umstände, 

§ 11 

Feststellung des Förder- und Erziehungs-
bedarfs 

(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich 
zur Vorbereitung der Vollzugsplanung die 
Feststellung des Förder- und Erziehungsbe-
darfs an. Sie dient insbesondere der Feststel-
lung der Entwicklungsmöglichkeiten der Ge-
fangenen, die für eine planvolle und wirksame 
Förderung der Gefangenen im Vollzug und für 
ihre Eingliederung nach der Entlassung not-
wendig ist. Zur Förderung ihrer Mitwirkungs-
bereitschaft werden den Gefangenen das Voll-
zugsziel, die Bedeutung des Vollzugsplans, die 
vorhandenen schulischen und beruflichen Aus- 
und WeiterbBildungsangebote, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten sowie die weiteren För-
der- und Erziehungsangebote erläutert. Der 
Förder- und Erziehungsbedarf der Gefangenen 
wird, soweit dies nicht bereits in der Untersu-
chungshaft im Rahmen des Auswahlverfah-
rens geschehen ist, regelmäßig innerhalb der 
ersten vier Wochen nach der Aufnahme ermit-
telt. Soweit erforderlich, sind die Fachdienste 
frühzeitig zu beteiligen. 

(2) Die Feststellungen zum Förder- und Erzie-
hungsbedarf erstrecken sich insbesondere auf 
die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse 
der Gefangenen, die Ursachen und Umstände 
der zu der Inhaftierung führenden Straftaten, 
die Lebenssituation bei der Entlassung und die 
Eignung für sozialtherapeutische Maßnahmen. 
Die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkei-
ten der Gefangenen sowie weitere Umstände, 
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deren Stärkung zu einer Lebensführung ohne 
Straftaten beitragen kann, sollen ermittelt wer-
den. Erkenntnisse aus dem Vollzug vorange-
gangener Freiheitsentziehungen sowie Er-
kenntnisse Dritter, insbesondere des ambulan-
ten Sozialen Dienstes der Justiz, der Jugendge-
richtshilfe und der Jugendämter, sind nach 
Möglichkeit einzubeziehen. 

(3) Die Ergebnisse der Feststellungen zum 
Förder- und Erziehungsbedarf werden mit den 
Gefangenen erörtert. Sinnvolle Anregungen 
und Vorschläge der Gefangenen werden auf-
gegriffen und bei der Vollzugsplanung ange-
messen berücksichtigt. 

deren Stärkung zu einer Lebensführung ohne 
Straftaten beitragen kann, sollen ermittelt wer-
den. Erkenntnisse aus dem Vollzug vorange-
gangener Freiheitsentziehungen sowie Er-
kenntnisse Dritter, insbesondere des ambulan-
ten Sozialen Dienstes der Justiz, der Jugendge-
richtshilfe und der Jugendämter, sind nach 
Möglichkeit einzubeziehen. 

(3) Die Ergebnisse der Feststellungen zum 
Förder- und Erziehungsbedarf werden mit den 
Gefangenen erörtert. Sinnvolle Anregungen 
und Vorschläge der Gefangenen werden auf-
gegriffen und bei der Vollzugsplanung ange-
messen berücksichtigt. 

§ 12 

Vollzugsplan 

(1) Auf der Grundlage des festgestellten För-
der- und Erziehungsbedarfs wird unverzüglich 
ein Vollzugsplan erstellt. Die zur Erreichung 
des Vollzugsziels geeigneten und erforderli-
chen Maßnahmen sind zu benennen und Per-
spektiven für die künftige Entwicklung der Ge-
fangenen aufzuzeigen. Die für die Eingliede-
rung und Entlassung zu treffenden Vorberei-
tungen sind frühzeitig in die Planung einzube-
ziehen. 

(2) Der Vollzugsplan enthält – je nach Stand 
des Vollzuges – folgende Angaben: 

1. festgestellter Förder- und Erziehungsbedarf, 

2. Vollzugsform, 

3. Art der Unterbringung im Vollzug, insbe-
sondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen 
oder in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung, 

4. Teilnahme an schulischer oder beruflicher 
Bildung, Zuweisung von Arbeit sowie arbeits-
therapeutische Förderung, 

5. Art und Umfang der Teilnahme an therapeu-
tischer Behandlung oder anderen Förder- und 
Erziehungsmaßnahmen, 

6. Art und Umfang der Teilnahme an Sport- 
und Freizeitangeboten, 

7. Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnah-
men, 

§ 12 

Vollzugsplan 

(1) Auf der Grundlage des festgestellten För-
der- und Erziehungsbedarfs wird unverzüglich 
ein Vollzugsplan erstellt. Die zur Erreichung 
des Vollzugsziels geeigneten und erforderli-
chen Maßnahmen sind zu benennen und Per-
spektiven für die künftige Entwicklung der Ge-
fangenen aufzuzeigen. Die für die Eingliede-
rung und Entlassung zu treffenden Vorberei-
tungen sind frühzeitig in die Planung einzube-
ziehen. 

(2) Der Vollzugsplan enthält – je nach Stand 
des Vollzuges unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Bedürfnisse – folgende Angaben: 

1. festgestellter Förder- und Erziehungsbedarf, 
unter Berücksichtigung vorhandener persönli-
cher, sozialer und struktureller Ressourcen, 

2. Vollzugsform, Teilnahme an Behandlungs-
maßnahmen: 

a) psychotherapeutische Maßnahmen, 

b) suchttherapeutische Maßnahmen, 

c) Sozialtherapie 

d) deliktorientierte Maßnahmen, 

e) intensivpädagogische Einzelmaßnahmen, 

f) Schuldnerberatung, 

g) Maßnahmen zur Erreichung von Mitwir-
kungsmotivation und zum Erwerb sozialer 
Kompetenzen, 
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8. Maßnahmen zur Pflege der familiären Kon-
takte und zur Gestaltung der Außenkontakte, 
insbesondere bei heimatferner Unterbringung, 

9. ehrenamtliche Betreuung, 

10. Opferbezogene Förder- und Erziehungs-
maßnahmen sowie Maßnahmen und Angebote 
zum Ausgleich von Tatfolgen, 

11. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter 
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten 
Dritten, 

12. Schuldnerberatung und Schuldenregulie-
rung, 

13. Maßnahmen zur Haftverkürzung, 

14. Suchtberatung und Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung, 

15. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt, 

16. Maßnahmen zur arbeitsmarktorientierten 
Vorbereitung der Entlassung, insbesondere die 
Fortsetzung oder Aufnahme einer beruflichen 
oder schulischen Ausbildung oder einer beruf-
lichen Tätigkeit nach der Entlassung, sowie 
weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Le-
bensführung und frühzeitige Vorlagefristen, 

17. Empfehlungen zur Wahrnehmung von An-
geboten und Leistungen Dritter zur Sicherung 
der Eingliederung nach der Entlassung, 

18. Bestimmung der für die Koordination der 
Entlassungsplanung zuständigen Person und 

19. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugs-
plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Motivierungs- und Beratungsangebot für 
Suchtkranke, 

i) schulische und berufliche Bildungsmaßnah-
men, Arbeit und arbeitstherapeutische Maß-
nahmen, 

j) andere Förder- oder Erziehungsmaßnahmen, 

3. Vollzugsform, 

34. Art der Unterbringung im Vollzug, insbe-
sondere in Wohn- oder Behandlungsgruppen 
oder in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung, 

4. Teilnahme an schulischer oder beruflicher 
Bildung, Zuweisung von Arbeit sowie arbeits-
therapeutische Förderung, 

5. Art und Umfang der Teilnahme an therapeu-
tischer Behandlung oder anderen Förder- und 
Erziehungsmaßnahmen,Maßnahmen zur 
Pflege der familiären Kontakte und zur Gestal-
tung der Außenkontakte, insbesondere bei hei-
matferner Unterbringung, sowie ehrenamtliche 
Betreuung, 

6. Art und Umfang der Teilnahme an Sport- 
und FreizeitangebotenMaßnahmen der opfer-
bezogenen Gestaltung des Vollzuges, 

7. Perspektiven für vollzugsöffnende Maßnah-
menArt und Umfang der Teilnahme an Sport- 
und Freizeitangeboten, 

8. Maßnahmen zur Pflege der familiären Kon-
takte und zur Gestaltung der Außenkontakte, 
insbesondere bei heimatferner Unterbringung, 
sowie ehrenamtliche Betreuungvoraussichtli-
cher Entlassungszeitpunkt, 

9. ehrenamtliche BetreuungPerspektiven für 
vollzugsöffnende Maßnahmen, 

10. Opferbezogene Förder- und Erziehungs-
maßnahmen sowie Maßnahmen und Angebote 
zum Ausgleich von TatfolgenMaßnahmen zur 
Haftverkürzung, 

11. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter 
Schutzinteressen von Opfern oder gefährdeten 
Dritten, Maßnahmen zur arbeitsmarktorien-
tierten Vorbereitung der Entlassung, insbeson-
dere die Fortsetzung oder Aufnahme einer be-
ruflichen oder schulischen Ausbildung oder ei-
ner beruflichen Tätigkeit nach der Entlassung, 
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(3) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung 
sind regelmäßig zu überprüfen und der Ent-
wicklung der Gefangenen anzupassen sowie 
mit weiteren für die Förderung und Erziehung 
bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu 
halten. Zur Fortschreibung des Vollzugsplans 
sind angemessene Fristen vorzusehen. Diese 
dürfen einen Zeitraum von sechs Monaten 
nicht überschreiten. 

(4) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fort-
schreibung des Vollzugsplans werden Konfe-
renzen mit den an der Vollzugsgestaltung maß-
geblich Beteiligten durchgeführt. Personen 
und Stellen außerhalb des Vollzuges, die an 
der Förderung und Erziehung, der Entlas-
sungsvorbereitung sowie der Eingliederung 
der Gefangenen mitwirken, sollen in die Pla-
nung einbezogen werden. Mit Einwilligung 

sowie weitere Maßnahmen zur Stabilisierung 
der Lebensführung und frühzeitige Vorlage-
fristen, 

12. Schuldnerberatung und Schuldenregulie-
rung,Bestimmung der für die Koordination der 
Entlassungsplanung zuständigen Person und 

13. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugs-
plans. 

14. Suchtberatung und Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung, 

1510. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt, 

1611. Maßnahmen zur arbeitsmarktorientier-
ten Vorbereitung der Entlassung, insbesondere 
die Fortsetzung oder Aufnahme einer berufli-
chen oder schulischen Ausbildung oder einer 
beruflichen Tätigkeit nach der Entlassung, so-
wie weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Lebensführung, 

17. Empfehlungen zur Wahrnehmung von An-
geboten und Leistungen Dritter zur Sicherung 
der Eingliederung nach der Entlassung, 

1812. Bestimmung der für die Koordination 
der Entlassungsplanung zuständigen Person 
und 

1913. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugs-
plans. 

(3) Der Vollzugsplan und seine Umsetzung 
sind regelmäßig zu überprüfen und der Ent-
wicklung der Gefangenen anzupassen sowie 
mit weiteren für die Förderung und Erziehung 
bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu 
halten. Zur Fortschreibung des Vollzugsplans 
sind angemessene Fristen vorzusehen. Diese 
dürfen einen Zeitraum von sechs Monaten 
nicht überschreiten. 

(4) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fort-
schreibung des Vollzugsplans werden Konfe-
renzen mit den an der Vollzugsgestaltung maß-
geblich Beteiligten durchgeführt. Personen 
und Stellen außerhalb des Vollzuges, die an 
der Förderung und Erziehung, der Entlas-
sungsvorbereitung sowie der Eingliederung 
der Gefangenen mitwirken, sollen in die Pla-
nung einbezogen werden. Mit Einwilligung 



31 

der Gefangenen können sie auch an den Kon-
ferenzen beteiligt werden. 

(5) Die Personensorgeberechtigten erhalten 
Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge ein-
zubringen. Diese sollen, soweit sie mit dem 
Vollzugsziel und der Gestaltung des Vollzuges 
vereinbar sind, berücksichtigt werden. 

(6) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefan-
genen erörtert. Sind verschiedene Maßnahmen 
der Förderung gleichermaßen geeignet, soll die 
Wahl im Einvernehmen mit den Gefangenen 
getroffen werden. Deren Anliegen und Vor-
schläge werden auch im Übrigen angemessen 
berücksichtigt. Betroffenen Gefangenen kann 
die Teilnahme an der Vollzugsplankonferenz 
ermöglicht werden. Eine Ausfertigung des 
Vollzugsplans und seiner Fortschreibungen ist 
ihnen auszuhändigen. Er ist den Vollstre-
ckungsleitungen zu übermitteln und auf Ver-
langen der Personensorgeberechtigten diesen 
schriftlich bekannt zu geben. 

der Gefangenen können sie auch an den Kon-
ferenzen beteiligt werden. 

(5) Die Personensorgeberechtigten erhalten 
Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge ein-
zubringen. Diese sollen, soweit sie mit dem 
Vollzugsziel und der Gestaltung des Vollzuges 
vereinbar sind, berücksichtigt werden. 

(6) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefan-
genen erörtert. Sind verschiedene Maßnahmen 
der Förderung gleichermaßen geeignet, soll die 
Wahl im Einvernehmen mit den Gefangenen 
getroffen werden. Deren Anliegen und Vor-
schläge werden auch im Übrigen angemessen 
berücksichtigt. Betroffenen Gefangenen kann 
die Teilnahme an der Vollzugsplankonferenz 
ermöglicht werden. Eine Ausfertigung des 
Vollzugsplans und seiner Fortschreibungen ist 
ihnen auszuhändigen. Er ist den Vollstre-
ckungsleitungen zu übermitteln und auf Ver-
langen der Personensorgeberechtigten diesen 
schriftlich bekannt zu geben. 

§ 29 

Schulische und berufliche Aus- und Wei-
terbildung, Arbeit 

(1) Der Förder- und Erziehungsauftrag des Ju-
gendstrafvollzuges wird insbesondere durch 
schulische und berufliche Bildung und eine 
zielgerichtet qualifizierende Beschäftigung der 
Gefangenen verwirklicht. Analphabeten sollen 
das Lesen und Schreiben erlernen können. Ge-
fangenen, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind, sollen Deutschkurse angeboten 
werden. Die Gefangenen sind in dem Bemü-
hen zu unterstützen, einen anerkannten Ab-
schluss oder eine anschlussfähige, für den wei-
teren Bildungsweg oder den Arbeitsmarkt re-
levante Teilqualifikation zu erlangen. 

(2) Hinsichtlich der Beschäftigung der Gefan-
genen gilt § 29 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass die Gefangenen während der 
Arbeitszeit vorrangig zur Teilnahme an schuli-
schen und beruflichen Orientierungs-, Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen oder speziel-
len Maßnahmen zur Förderung ihrer schuli-
schen, beruflichen oder persönlichen Entwick-
lung verpflichtet sind. Die Regelungen des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 

§ 29 

Schulische und berufliche Aus- und Wei-
terbildung, ArbeitBeschäftigung, freie Ar-

beit 

(1) Der Förder- und Erziehungsauftrag des Ju-
gendstrafvollzuges wird insbesondere durch 
schulische und berufliche Bildung und eine 
zielgerichtet qualifizierende Beschäftigung der 
Gefangenen verwirklicht. Analphabeten sollen 
das Lesen und Schreiben erlernen können. Ge-
fangenen, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind, sollen Deutschkurse angeboten 
werden. Die Gefangenen sind in dem Bemü-
hen zu unterstützen, einen anerkannten Ab-
schluss oder eine anschlussfähige, für den wei-
teren Bildungsweg oder den Arbeitsmarkt re-
levante Teilqualifikation zu erlangen. 

(2) Hinsichtlich der Beschäftigung der Gefan-
genen gilt § 29 Absatz 1 bis 4 des Strafvoll-
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen mit der 
Maßgabe entsprechend, dass die Gefangenen 
während der ArbeitBeschäftigungszeit vorran-
gig zur Teilnahme an schulischen und berufli-
chen Orientierungs-, Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen (schulische und berufliche 
Bildung) oder speziellen Maßnahmen zur För-
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(BGBl. I S. 965) in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten entsprechend. 

 

 

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische 
und berufliche Bildung sollen keine Hinweise 
auf eine Inhaftierung enthalten. 

(4) Gefangenen soll gestattet werden, einer Ar-
beit oder beruflichen Aus- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme auf der Grundlage eines 
freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb 
der Anstalt nachzugehen oder sich selbst zu 
beschäftigen, wenn sie hierfür geeignet sind. § 
42 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 4 gilt ent-
sprechend. Die Anstalt kann verlangen, dass 
ihr das Entgelt zur Gutschrift für die Gefange-
nen überwiesen wird.. 

derung ihrer schulischen, beruflichen oder per-
sönlichen Entwicklung verpflichtet sind. Die 
Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) in der je-
weils geltenden Fassung gelten entsprechend. 

(3) Zeugnisse und Nachweise über schulische 
und berufliche Bildung sollen keine Hinweise 
auf eine Inhaftierung enthalten. 

(4) Gefangenen soll gestattet werden, einer Ar-
beit oder beruflichen Aus- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme auf der Grundlage eines 
freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb 
der Anstalt nachzugehen oder sich selbst zu 
beschäftigen, wenn sie hierfür geeignet sind. § 
42 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 4 gilt ent-
sprechend. Die Anstalt kann verlangen, dass 
ihr das Entgelt zur Gutschrift für die Gefange-
nen überwiesen wird. 

(5) Hinsichtlich der Abwendung der weiteren 
Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe nach 
den Vorgaben der Verordnung über die Til-
gung uneinbringlicher Geldstrafen durch freie 
Arbeit vom 7. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 
663) in der jeweils geltenden Fassung gilt § 29 
Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen entsprechend. 

§ 30 

Vergütung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Vergütung der Ge-
fangenen (§ 32) gelten entsprechend. 

§ 30 

Vergütung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Vergütung der Ge-
fangenen (§ 32) und zur Ausfallentschädigung 
(§ 32a) gelten entsprechend.  

§ 31 

Freistellung 

(1) Gefangene, die ein Jahr lang an einer schu-
lischen oder beruflichen Orientierungs-, Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen 
oder eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit 
ausgeübt haben, sind innerhalb des darauffol-
genden Jahres auf Antrag 20 Arbeitstage von 
der Arbeit freizustellen. Bei der Festsetzung 
des Zeitpunktes der Freistellung sind der Stand 
der Bildungsmaßnahmen sowie die betriebli-
chen Belange zu berücksichtigen. 

§ 31 

Freistellung 

(1) Gefangene, die ein Jahr lang an einer schu-
lischen oder beruflichen Orientierungs-, Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen 
oder eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit 
ausgeübt haben, sind innerhalb des darauffol-
genden Jahres auf Antrag 20 Arbeitstage von 
der Arbeit freizustellen. Bei der Festsetzung 
des Zeitpunktes der Freistellung sind der Stand 
der Bildungsmaßnahmen sowie die betriebli-
chen Belange zu berücksichtigen. 
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(2) § 33 Absatz 2 bis 4 und 6 des Strafvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. 

(2) § 33 Absatz 2 bis 4 und 6 des Strafvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. Die Regelungen des Strafvollzugsge-
setzes Nordrhein-Westfalen zur Freistellung 
der Gefangenen (§ 33) gelten entsprechend. 

§ 32 

Anerkennung von Bildung und Arbeit, 

Ausgleichsentschädigung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Anerkennung von 
Arbeit und Bildung sowie zur Ausgleichsent-
schädigung (§ 34) gelten entsprechend. 

§ 32 

Zusätzliche Anerkennung von Beschäfti-
gungBildung und Arbeit, 

Ausgleichsentschädigung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur zusätzlichen Aner-
kennung von BeschäftigungArbeit und Bil-
dung sowie zur Ausgleichsentschädigung (§ 
34) gelten entsprechend. 

§ 36 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gung, Aufwendungsersatz 

(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen über die suchtmedizini-
sche Behandlung (§ 44), die medizinischen 
Leistungen und die Kostenbeteiligung (§ 45), 
die Überstellung und Verlegung aus medizini-
schen Gründen (§ 46), die Krankenbehandlung 
während vollzugsöffnender Maßnahmen (§ 
47) und die medizinische Behandlung zur so-
zialen Eingliederung (§ 48) gelten entspre-
chend. Von einer Kostenbeteiligung minder-
jähriger Gefangener für medizinische Leistun-
gen ist abzusehen. 

(2) Gefangene sind verpflichtet, der Anstalt 
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstverlet-
zung oder Verletzung anderer Gefangener ver-
ursacht haben. Bei der Geltendmachung dieser 
Forderung kann auch ein den dreifachen Ta-
gessatz der Eckvergütung nach § 30 Absatz 1 
dieses Gesetzes übersteigender Teil des Haus-
geldes in Anspruch genommen werden. An-
sprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. Von der Geltendmachung und 
Vollstreckung der in Satz 1 und 3 genannten 
Forderungen ist abzusehen, soweit hierdurch 
die Förderung und Erziehung der Gefangenen 
behindert wird. 

§ 36 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gung, Aufwendungsersatz 

(1) Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen über die suchtmedizini-
sche Behandlung (§ 44), die medizinischen 
Leistungen und die Kostenbeteiligung (§ 45), 
die Überstellung und Verlegung aus medizini-
schen Gründen (§ 46), die Krankenbehandlung 
während vollzugsöffnender Maßnahmen (§ 
47) und die medizinische Behandlung zur so-
zialen Eingliederung (§ 48) gelten entspre-
chend. Von einer Kostenbeteiligung minder-
jähriger Gefangener für medizinische Leistun-
gen ist abzusehen. 

(2) Gefangene sind verpflichtet, der Anstalt 
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstverlet-
zung, oder Verletzung anderer Gefangener o-
der Beschädigung fremder Sachen verursacht 
haben. Bei der Geltendmachung dieser Forde-
rung kann auch ein den dreifachen Tagessatz 
der Eckvergütung nach § 30 Absatz 1 dieses 
Gesetzes übersteigender Teil des Hausgeldes 
in Anspruch genommen werden. Ansprüche 
aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt. Von der Geltendmachung und Voll-
streckung der in Satz 1 und 3 genannten For-
derungen ist abzusehen, soweit hierdurch die 
Förderung und Erziehung der Gefangenen be-
hindert wird. 

§ 48 § 48 
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Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen, 
Aufnahme auf freiwilliger Grundlage 

(1) Nach der Entlassung aus der Anstalt kann 
ehemaligen Gefangenen auf ihren Antrag vo-
rübergehend bis zu drei Monaten gestattet wer-
den, eine in der Anstalt begonnene schulische 
und berufliche Orientierungs-, Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahme oder sonstige Förder- 
und Erziehungsmaßnahme abzuschließen. Der 
Antrag und die Gestattung sind jederzeit wi-
derruflich. 

(2) Frühere Gefangene können innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Entlassung zur Be-
wältigung einer Krisensituation auf ihren An-
trag vorübergehend bis zu drei Monate wieder 
in die Anstalt aufgenommen werden, um die 
bislang erreichten Erfolge vollzuglicher För-
der- und Erziehungsmaßnahmen nicht zu ge-
fährden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Gegen aufgenommene Personen dürfen 
Maßnahmen des Vollzuges nicht mit unmittel-
barem Zwang durchgesetzt werden. 

(4) Auf ihren Antrag sind die aufgenommenen 
Personen unverzüglich zu entlassen. 

(5) An den Kosten ihrer Unterbringung können 
die Aufgenommenen beteiligt werden, soweit 
dies mit ihrer Förderung und Erziehung zu ver-
einbaren ist. § 39 Absatz 4 des Strafvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. 

(6) Bei minderjährigen Gefangenen erfolgt die 
Unterbringung mit Einwilligung der Personen-
sorgeberechtigten. 

Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen, 
Aufnahme auf freiwilliger Grundlage 

(1) Nach der Entlassung aus der Anstalt kann 
ehemaligen Gefangenen auf ihren Antrag vo-
rübergehend bis zu drei Monaten gestattet wer-
den, eine in der Anstalt begonnene schulische 
und berufliche Orientierungs-, Aus- und Wei-
terbBildungsmaßnahme oder sonstige Förder- 
und Erziehungsmaßnahme abzuschließen. Der 
Antrag und die Gestattung sind jederzeit wi-
derruflich. 

(2) Frühere Gefangene können innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrer Entlassung zur Be-
wältigung einer Krisensituation auf ihren An-
trag vorübergehend bis zu drei Monate wieder 
in die Anstalt aufgenommen werden, um die 
bislang erreichten Erfolge vollzuglicher För-
der- und Erziehungsmaßnahmen nicht zu ge-
fährden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Gegen aufgenommene Personen dürfen 
Maßnahmen des Vollzuges nicht mit unmittel-
barem Zwang durchgesetzt werden. 

(4) Auf ihren Antrag sind die aufgenommenen 
Personen unverzüglich zu entlassen. 

(5) An den Kosten ihrer Unterbringung können 
die Aufgenommenen beteiligt werden, soweit 
dies mit ihrer Förderung und Erziehung zu ver-
einbaren ist. § 39 Absatz 4 des Strafvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. 

(6) Bei minderjährigen Gefangenen erfolgt die 
Unterbringung mit Einwilligung der Personen-
sorgeberechtigten. 

§ 69 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht 
über die Anstalten und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Vollzuges. 

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

 

§ 69 

Aufsichtsbehörde 

(1) Das Justizministerium für Justiz zuständige 
Ministerium führt die Aufsicht über die An-
stalten und sichert gemeinsam mit ihnen die 
Qualität des Vollzuges. 

(2) An der Aufsicht über die Fachdienste sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen. Soweit die 
Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte 
verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 
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(3) Die Aufsicht über die Einrichtungen im 
Vollzug in freien Formen außerhalb der Lan-
desjustizverwaltung wird im Einvernehmen 
mit der für die Jugendhilfe zuständigen obers-
ten Aufsichtsbehörde geregelt. 

(3) Die Aufsicht über die Einrichtungen im 
Vollzug in freien Formen außerhalb der Lan-
desjustizverwaltung wird im Einvernehmen 
mit der für die Jugendhilfe zuständigen obers-
ten Aufsichtsbehörde geregelt. 

§ 72 

Kriminologischer Dienst 

(1) Im Interesse einer Erfolgskontrolle und 
wissenschaftlichen Fortentwicklung lassen die 
Vollzugsbehörden den Jugendstrafvollzug, 
insbesondere seine Aufgabenerfüllung und 
Gestaltung, seine Behandlungsmethoden, die 
Umsetzung seiner Leitlinien und die Förder- 
und Erziehungsmaßnahmen für die Gefange-
nen sowie deren Wirkungen auf das Vollzugs-
ziel regelmäßig unter Berücksichtigung empi-
risch messbarer Leistungsstandards und Er-
gebnisindikatoren durch den kriminologischen 
Dienst, durch Hochschulen oder durch andere 
Stellen wissenschaftlich begleiten, erforschen 
und bewerten. 

 

 

 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 72 

Kriminologischer Dienst 

(1) Im Interesse einer Erfolgskontrolle und 
wissenschaftlichen Fortentwicklung lassen die 
Vollzugsbehörden den Jugendstrafvollzug, 
insbesondere seine Aufgabenerfüllung und 
Gestaltung, seine Behandlungsmethoden, die 
Umsetzung seiner Leitlinien und die Förder- 
und Erziehungsmaßnahmen für die Gefange-
nen sowie deren Wirkungen auf das Vollzugs-
ziel regelmäßig unter Berücksichtigung empi-
risch messbarer Leistungsstandards und Er-
gebnisindikatoren durch den kriminologischen 
Dienst, durch Hochschulen oder durch andere 
Stellen wissenschaftlich begleiten, erforschen 
und bewerten. 

§ 110 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der Vollzugsform, insbesondere 
der Förder- und Erziehungsmaßnahmen, ent-
sprechend. 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 
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Jugendarrestvollzugsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 30. April 2013 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 27 

Aufsichtsbehörde 

Das Justizministerium führt die Aufsicht über 
die Jugendarrestanstalten. 

§ 27 

Aufsichtsbehörde 

Das Justizministerium für Justiz zuständige 
Ministerium führt die Aufsicht über die Ju-
gendarrestanstalten. 

§ 29 

Leitung des Vollzuges 

(1) Vollzugsleiterin oder Vollzugsleiter ist die 
Jugendrichterin oder der Jugendrichter am Ort 
des Vollzuges. Die Bestellung erfolgt durch 
das Justizministerium. 

 

(2) Die Vollzugsleitung vertritt die Einrich-
tung nach außen und ist für den gesamten Ar-
restvollzug verantwortlich. Sie kann ihre Be-
fugnisse für bestimmte Aufgabenbereiche auf 
andere Bedienstete übertragen. 

§ 29 

Leitung des Vollzuges 

(1) Vollzugsleiterin oder Vollzugsleiter ist die 
Jugendrichterin oder der Jugendrichter am Ort 
des Vollzuges. Die Bestellung erfolgt durch 
das Justizministerium für Justiz zuständige 
Ministerium. 

(2) Die Vollzugsleitung vertritt die Einrich-
tung nach außen und ist für den gesamten Ar-
restvollzug verantwortlich. Sie kann ihre Be-
fugnisse für bestimmte Aufgabenbereiche auf 
andere Bedienstete übertragen. 

§ 33 

Kriminologischer Dienst 

§ 108 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt entsprechend. 

§ 33 

Kriminologischer Dienst 

§ 108 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt entsprechend. 

§ 110 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der Vollzugsform, insbesondere 
der Förder- und Erziehungsmaßnahmen, ent-
sprechend. 
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Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 30. April 2013 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 6 

Hilfe während des Vollzuges 

(1) Die Untergebrachten werden dazu ange-
halten und dabei unterstützt, ihre persönli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Schwie-
rigkeiten zu beheben und angebotene Hilfe an-
zunehmen. Die Hilfe soll die Untergebrachten 
in die Lage versetzen, ihre Angelegenheiten 
eigenständig zu ordnen und zu regeln. Mög-
lichkeiten der Schuldenregulierung sollen auf-
gezeigt und vermittelt werden.  

(2) Während des Vollzuges werden die Unter-
gebrachten in dem Bemühen unterstützt, ihre 
Rechte wahrzunehmen und dazu angehalten, 
ihre Pflichten zu erfüllen, insbesondere ihr 
Wahlrecht auszuüben und für Unterhaltsbe-
rechtigte zu sorgen. 

§ 6 

Hilfe während des Vollzuges 

(1) Die Untergebrachten werden dazu ange-
halten und dabei unterstützt, ihre persönli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Schwie-
rigkeiten zu beheben und angebotene Hilfe an-
zunehmen. Die Hilfe soll die Untergebrachten 
in die Lage versetzen, ihre Angelegenheiten 
eigenständig zu ordnen und zu regeln. Mög-
lichkeitenWege der Schuldenregulierung sol-
len aufgezeigt und vermittelt werden.  

(2) Während des Vollzuges werden die Unter-
gebrachten in dem Bemühen unterstützt, ihre 
Rechte wahrzunehmen und dazu angehalten, 
ihre Pflichten zu erfüllen, insbesondere ihr 
Wahlrecht auszuüben und für Unterhaltsbe-
rechtigte zu sorgen. Dazu gehört auch, sie in 
die Lage zu versetzen, ihr Wahlrecht ausüben 
zu können. 

§ 7 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung der Unterbringung, insbe-
sondere bei der Gewährung von vollzugsöff-
nenden Maßnahmen sowie bei der Entlassung 
der Untergebrachten, zu berücksichtigen. 
Dem Schutzinteresse gefährdeter Dritter ist 
Rechnung zu tragen.  

(2) Die Einsicht der Untergebrachten in das 
Unrecht der Tat und deren Folgen für die Op-
fer soll geweckt und vertieft werden. Die Un-
tergebrachten sollen durch geeignete Behand-
lungsmaßnahmen dazu angehalten werden, 
Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen. 
Die Untergebrachten sind dabei zu unterstüt-
zen, den verursachten materiellen und imma-
teriellen Schaden auszugleichen. 

 

 

(3) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs soll eine Ansprechpartnerin oder 
ein Ansprechpartner in der Einrichtung zur 
Verfügung stehen. 

§ 7 

Opferbezogene Gestaltung 

(1) Die berechtigten Belange der Opfer sind 
bei der Gestaltung der Unterbringung, insbe-
sondere bei der Gewährung von vollzugsöff-
nenden Maßnahmen sowie bei der Entlassung 
der Untergebrachten, zu berücksichtigen. 
Dem Schutzinteresse gefährdeter Dritter ist 
Rechnung zu tragen.  

(2) Die Einsicht der Untergebrachten in das 
Unrecht der Tat und deren Folgen für die Op-
fer soll geweckt und vertieft werden. Die Un-
tergebrachten sollen durch geeignete Behand-
lungsmaßnahmen dazu angehalten werden, 
Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen. 
Die Untergebrachten sind dabei zu unterstüt-
zen, den verursachten materiellen und imma-
teriellen Schaden auszugleichenWege zum 
Ausgleich des verursachten materiellen und 
immateriellen Schadens sollen aufgezeigt und 
vermittelt werden. 

(3) Für Fragen des Opferschutzes und des Tat-
ausgleichs soll eine Ansprechpartnerin oder 
ein Ansprechpartner in der Einrichtung zur 
Verfügung stehen. 
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(4) Opfer, die sich an die Einrichtung wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

(4) Opfer, die sich an die Einrichtung wenden, 
sind in geeigneter Form, auch durch die An-
sprechpartnerin oder den Ansprechpartner, auf 
ihre Rechte nach diesem Gesetz hinzuweisen. 

§ 31 

Beschäftigung 

(1) Den Untergebrachten sollen Arbeit, ar-
beitstherapeutische Maßnahmen, schulische 
und berufliche Bildung sowie sonstige Tätig-
keiten (Beschäftigung) angeboten werden, die 
ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen 
berücksichtigen. Nehmen die Untergebrach-
ten eine Beschäftigung an, darf sie nicht zur 
Unzeit niedergelegt werden. 

(2) Beschäftigung soll insbesondere dazu die-
nen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu fördern und zu erhalten. 

(3) Den Untergebrachten kann insbesondere 
zur Entlassungsvorbereitung gestattet werden, 
einem freien Beschäftigungsverhältnis außer-
halb der Einrichtung nachzugehen. § 53 Ab-
satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich 
selbst zu beschäftigen, soweit nicht die Sicher-
heit und Ordnung oder die Erreichung der 
Vollzugsziele gefährdet werden. 

(5) § 29 Absatz 5 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 31 

Beschäftigung 

(1) Den Untergebrachten sollen schulische 
und berufliche Bildung, Arbeit, und arbeits-
therapeutische Maßnahmen, schulische und 
berufliche Bildung sowie sonstige Tätigkeiten 
(Beschäftigung) angeboten werden, die ihre 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen be-
rücksichtigen. Nehmen die Untergebrachten 
eine Beschäftigung an, darf sie nicht zur Un-
zeit niedergelegt werden. 

(2) Beschäftigung soll insbesondere dazu die-
nen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
regelmäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu fördern und zu erhalten. 

(3) Den Untergebrachten kann insbesondere 
zur Entlassungsvorbereitung gestattet werden, 
einem freien Beschäftigungsverhältnis außer-
halb der Einrichtung nachzugehen. § 53 Ab-
satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich 
selbst zu beschäftigen, soweit nicht die Sicher-
heit und Ordnung oder die Erreichung der 
Vollzugsziele gefährdet werden. 

(5) § 29 Absatz 54 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 32 

Vergütung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Vergütung der Ge-
fangenen (§ 32) gelten für Untergebrachte mit 
der Maßgabe entsprechend, dass die Vergü-
tung mit 16 Prozent der Bezugsgröße nach § 
18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozialversi-
cherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 
3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils gel-
tenden Fassung bemessen wird. 

§ 32 

Vergütung 

Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Vergütung der Ge-
fangenen (§ 32) gelten für Untergebrachte mit 
der Maßgabe entsprechend, dass die Vergü-
tung mit 1622 Prozent der Bezugsgröße nach 
§ 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - 
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversi-
cherung - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363) in der jeweils geltenden 
Fassung bemessen wird. 

§ 33 § 33 
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Freistellung 

(1) Haben die Untergebrachten ein halbes Jahr 
lang gearbeitet, so können sie beanspruchen, 
zehn Arbeitstage von der Arbeit freigestellt zu 
werden. Freistellungstage für Tätigkeiten aus 
dem vorangegangenen Vollzug der Freiheits-
strafe werden übertragen. Bei Anwartschaften 
erfolgt eine anteilige Übertragung. Bei der 
Festsetzung des Zeitpunktes der Freistellung 
sind die betrieblichen Belange zu berücksich-
tigen. Ansprüche auf Freistellung verfallen in-
nerhalb eines Jahres. 

 

 

 

 

(2) Zeiten, in denen die Untergebrachten in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung gehin-
dert waren, werden auf das Halbjahr mit bis zu 
15 Arbeitstagen angerechnet. Auf die Zeit der 
Freistellung wird Langzeitausgang (§ 53 Ab-
satz 1 Nummer 2) angerechnet, soweit er in 
die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer le-
bensgefährlichen Erkrankung oder anlässlich 
des Todes von nahen Angehörigen der Unter-
gebrachten oder ihnen besonders nahestehen-
den Personen erteilt worden ist. 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Untergebrachten erhalten für die Zeit 
der Freistellung ihr Arbeitsentgelt in Höhe des 
Durchschnitts der in den letzten drei Monaten 
vor der Freistellung gutgeschriebenen Bezüge. 
Eine Abgeltung nicht verfallener und nicht in 
Anspruch genommener Freistellungstage fin-
det nicht statt. 

 

Freistellung 

(1) Haben die Untergebrachten, die ein halbes 
Jahr sechs Monate lang gearbeiteteine Be-
schäftigung ausgeübt haben, so können sie be-
anspruchen, sind auf Antrag zehn ArbeitBe-
schäftigungstage von der ArbeitBeschäfti-
gung freigestellt zu werdenfreizustellen. Frei-
stellungstage für Tätigkeiten aus dem voran-
gegangenen Vollzug der Freiheitsstrafe wer-
den übertragen. Bei Anwartschaften erfolgt 
eine anteilige Übertragung. Bei der Festset-
zung des Zeitpunktes der Freistellung sind die 
betrieblichen Belange sowie der Stand der Bil-
dungsmaßnahmen zu berücksichtigen. An-
sprüche auf Freistellung verfallen innerhalb 
eines JahresDer Anspruch auf Freistellung 
verfällt, wenn die Freistellung nicht innerhalb 
eines Jahres nach seiner Entstehung in An-
spruch genommen wurde. 

(2) Zeiten, in denen die Untergebrachten in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung Aus-
übung der Tätigkeit gehindert waren, werden 
auf das Halbjahr mit bis zu 15 ArbeitBeschäf-
tigungstagen angerechnet. Auf die Zeit der 
Freistellung wird Langzeitausgang (§ 53 Ab-
satz 1 Nummer 2) angerechnet, soweit er in 
die ArbeitBeschäftigungszeit fällt und nicht 
wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung 
oder anlässlich des Todes von nahen Angehö-
rigen der Untergebrachten oder ihnen beson-
ders nahestehenden Personen erteilt worden 
ist. Sonstiges Fernbleiben kann in angemesse-
nem Umfang auf die Zeit angerechnet werden. 
Erfolgt eine Anrechnung nach den Sätzen 1 
und 2 nicht, wird die Frist für die Dauer der 
Fehlzeit gehemmt, es sei denn, die Fehlzeit 
steht unter Berücksichtigung des Vollzugs-
ziels außer Verhältnis zur bereits erbrachten 
Leistung. 

(3) Die Untergebrachten erhalten für die Zeit 
der Freistellung ihr Arbeitsentgelt in Höhe des 
Durchschnitts der in den letzten drei Monaten 
vor der Freistellung gutgeschriebenen Bezüge. 
Eine Abgeltung nicht verfallener und nicht in 
Anspruch genommener Freistellungstage fin-
det nicht statt. 
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(4) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen so-
wie schulische und berufliche Bildung gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungs-
verhältnissen außerhalb der Einrichtung blei-
ben unberührt. 

(4) Für arbeitstherapeutische Maßnahmen so-
wie schulische und berufliche Bildung gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Urlaubsregelungen aus Beschäftigungs-
verhältnissen außerhalb der Einrichtung blei-
ben unberührt. 

§ 34 

Ausfallentschädigung 

Nehmen Untergebrachte während der Zeit der 
Beschäftigung an psychiatrischen, psychothe-
rapeutischen oder sozialtherapeutischen Be-
handlungsmaßnahmen oder anderen Einzel- 
oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen nach § 
10 Nummer 1 und 2 teil, erhalten sie für die 
Dauer des Ausfalls der Beschäftigung eine 
Entschädigung in Höhe des ihnen dadurch ent-
gehenden Arbeitsentgelts oder der ihnen 
dadurch entgehenden Ausbildungsbeihilfe. 
Dabei ist die durchschnittliche Vergütung der 
letzten drei Monate zugrunde zu legen. 

§ 34 

Ausfallentschädigung 

(1) Nehmen Untergebrachte während der Zeit 
der Beschäftigung an psychiatrischen, psycho-
therapeutischen oder sozialtherapeutischen 
Behandlungsmaßnahmen oder anderen Ein-
zel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen 
nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 
teil, erhalten sie für die Dauer des Ausfalls der 
Beschäftigung eine Entschädigung in Höhe 
desr ihnen dadurch entgehenden Arbeitsent-
gelts oder der ihnen dadurch entgehenden 
AusbildungsbeihilfeGrundvergütung. Dabei 
ist die durchschnittliche Vergütung der letzten 
drei Monate zugrunde zu legen. 

(2) Die Regelung des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zur Ausfallentschädi-
gung bei Betriebsschließungen (§ 32a Absatz 
2) gilt für Untergebrachte entsprechend.  

§ 35 

Taschengeld 

(1) Untergebrachten wird auf Antrag Taschen-
geld gewährt, soweit sie bedürftig sind. Die 
Höhe wird mit 24 Prozent der Eckvergütung 
nach § 32 Absatz 1 bemessen.  

 

 

 

 

 

(2) Bedürftig sind Untergebrachte, soweit 
ihnen für den Antragszeitraum aus Hausgeld 
(§ 36) und Eigengeld (§ 38) monatlich ein Be-
trag in Höhe des Taschengeldes voraussicht-
lich nicht zur Verfügung steht. Zuschüsse zur 
Verpflegung nach § 17 Absatz 3 Satz 2 blei-
ben unberücksichtigt. 

§ 35 

Taschengeld 

(1) Untergebrachten wird auf Antrag Taschen-
geld gewährt, soweit sie bedürftig sind. Die 
Höhe wird mit 24 Prozent der Eckvergütung 
nach § 32 Absatz 1 bemessen. Das Taschen-
geld beträgt 3,8 Prozent der Eckvergütung (§ 
32 Absatz 1) Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 
I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung. Ein 
Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil. 

(2) Bedürftig sind Untergebrachte, soweit 
ihnen für den Antragszeitraum aus Hausgeld 
(§ 36) und Eigengeld (§ 38) monatlich ein Be-
trag in Höhe des Taschengeldes voraussicht-
lich nicht zur Verfügung steht. Zuschüsse zur 
Verpflegung nach § 17 Absatz 3 Satz 2 blei-
ben unberücksichtigt. 
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§ 36 

Hausgeld 

(1) Die Untergebrachten dürfen monatlich 
über drei Siebtel ihrer in diesem Gesetz gere-
gelten Bezüge (Hausgeld) und das Taschen-
geld frei verfügen.  

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses, den Bezügen einer Selbst-
beschäftigung oder aus anderen regelmäßigen 
Einkünften wird ein angemessenes Hausgeld 
festgesetzt.  

§ 36 

Hausgeld 

(1) Die Untergebrachten dürfen monatlich 
über drei Siebtel 40 Prozent ihrer in diesem 
Gesetz geregelten Bezüge (Hausgeld) und das 
Taschengeld frei verfügen.  

(2) Aus den Bezügen eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses, den Bezügen einer Selbst-
beschäftigung oder aus anderen regelmäßigen 
Einkünften wird ein angemessenes Hausgeld 
festgesetzt.  

§ 40 

Kostenbeteiligung 

(1) An den Kosten für Unterbringung und Ver-
pflegung werden die Untergebrachten nicht 
beteiligt. 

(2) Die Kosten des Schrift- und des Paketver-
kehrs sowie der Telekommunikation tragen 
die Untergebrachten. Bei bedürftigen Unter-
gebrachten können die Kosten in begründeten 
Ausnahmefällen in angemessenem Umfang 
übernommen werden. 

(3) An den Kosten medizinischer Behandlun-
gen zur sozialen Eingliederung nach § 48 sind 
die Untergebrachten zu beteiligen, wenn dies 
nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ge-
rechtfertigt ist und der Zweck der Behandlung 
dadurch nicht in Frage gestellt wird. 

(4) Die Reisekosten, die Kosten für ihren Le-
bensunterhalt und andere Aufwendungen 
während ihres Aufenthalts außerhalb der Ein-
richtung und die Kosten von Ausführungen 
können den Untergebrachten in angemesse-
nem Umfang auferlegt werden, soweit dies die 
Behandlung oder die Eingliederung nicht be-
hindert. 

(5) An den sonstigen Kosten des Landes für 
Leistungen können die Untergebrachten durch 
Erhebung von Kostenbeiträgen in angemesse-
ner Höhe beteiligt werden. Die Erhebung ist 
insbesondere möglich für  

1. Leistungen auf dem Gebiet der Gesund-
heitsfürsorge, 

§ 40 

Kostenbeteiligung 

(1) An den Kosten für Unterbringung und Ver-
pflegung werden die Untergebrachten nicht 
beteiligt. 

(2) Die Kosten des Schrift- und des Paketver-
kehrs sowie der Telekommunikation tragen 
die Untergebrachten. Bei bedürftigen Unter-
gebrachten können die Kosten in begründeten 
Ausnahmefällen in angemessenem Umfang 
übernommen werden. 

(3) An den Kosten medizinischer Behandlun-
gen zur sozialen Eingliederung nach § 48 sind 
die Untergebrachten zu beteiligen, wenn dies 
nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ge-
rechtfertigt ist und der Zweck der Behandlung 
dadurch nicht in Frage gestellt wird. 

(4) Die Reisekosten, die Kosten für ihren Le-
bensunterhalt und andere Aufwendungen 
während ihres Aufenthalts außerhalb der Ein-
richtung und die Kosten von Ausführungen 
können den Untergebrachten in angemesse-
nem Umfang auferlegt werden, soweit dies die 
Behandlung oder die Eingliederung nicht be-
hindert. 

(5) An den sonstigen Kosten des Landes für 
Leistungen können die Untergebrachten durch 
Erhebung von Kostenbeiträgen in angemesse-
ner Höhe beteiligt werden. Die Erhebung ist 
insbesondere möglich für  

1. Leistungen auf dem Gebiet der Gesund-
heitsfürsorge, 
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2. Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmit-
telkonsum, 

3. die Aufbewahrung, Entfernung, Verwer-
tung oder Vernichtung eingebrachter Sachen 
und 

4. die Überlassung, die Überprüfung und den 
Betrieb von Geräten der Informations- und 
Unterhaltungselektronik einschließlich des 
Hörfunk- und Fernsehempfangs und für den 
Betrieb von Mediensystemen in den Zimmern 
der Untergebrachten.  

Von der Erhebung der Kosten nach Nummer 
2 ist abzusehen, wenn Suchtmittelkonsum 
nicht nachgewiesen werden kann. Bei bedürf-
tigen Untergebrachten soll von der Erhebung 
von Kostenbeiträgen auch im Übrigen abgese-
hen werden. 

21. Maßnahmen zur Feststellung von Sucht-
mittelkonsum, 

32. die Aufbewahrung, Entfernung, Verwer-
tung oder Vernichtung eingebrachter Sachen 
und 

43. die Überlassung, die Überprüfung und den 
Betrieb von Geräten der Informations- und 
Unterhaltungselektronik einschließlich des 
Hörfunk- und Fernsehempfangs und für den 
Betrieb von Mediensystemen in den Zimmern 
der Untergebrachten.  

Von der Erhebung der Kosten nach Nummer 
21 ist abzusehen, wenn Suchtmittelkonsum 
nicht nachgewiesen werden kann. Bei bedürf-
tigen Untergebrachten soll von der Erhebung 
von Kostenbeiträgen auch im Übrigen abgese-
hen werden. 

§ 45 

Medizinische Leistungen 

(1) Die Untergebrachten haben Anspruch auf 
notwendige, ausreichende und zweckmäßige 
medizinische Versorgung. Der Anspruch um-
fasst auch Untersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten und Vorsorgeleistun-
gen. Für Art und Umfang der Versorgung gel-
ten die für gesetzlich Versicherte maßgebli-
chen Vorschriften des Sozialgesetzbuches und 
die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen 
Regelungen entsprechend, soweit Besonder-
heiten des Vollzuges nicht entgegenstehen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange 
Untergebrachte auf Grund eines freien Be-
schäftigungsverhältnisses krankenversichert 
sind. 

§ 45 

Medizinische Leistungen, Kostenbeteili-
gung, Aufwendungsersatz 

(1) Die Untergebrachten haben Anspruch auf 
notwendige, ausreichende und zweckmäßige 
medizinische Versorgung. Der Anspruch um-
fasst auch Untersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten und Vorsorgeleistun-
gen. Für Art und Umfang der Versorgung gel-
ten die für gesetzlich Versicherte maßgebli-
chen Vorschriften des Sozialgesetzbuches und 
die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen 
Regelungen entsprechend, soweit Besonder-
heiten des Vollzuges nicht entgegenstehen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ruht, solange 
Untergebrachte auf Grund eines freien Be-
schäftigungsverhältnisses krankenversichert 
sind. 

(3) An den Kosten für zahnmedizinische Leis-
tungen nach Absatz 1 werden die Unterge-
brachten im Umfang der Beteiligung ver-
gleichbarer gesetzlich Versicherter beteiligt. 

(4) Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zum Aufwendungser-
satz (§ 45 Absatz 4) gelten entsprechend. 

§ 92 

Länderübergreifende Verlegungen 

§ 92 

Länderübergreifende Verlegungen 
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Untergebrachte können in ein anderes Land 
verlegt werden, wenn die Voraussetzungen 
des § 13 vorliegen und das Justizministerium 
sowie die zuständige Behörde des aufnehmen-
den Landes zustimmen. 

Untergebrachte können in ein anderes Land 
verlegt werden, wenn die Voraussetzungen 
des § 13 vorliegen und das Justizministerium 
für Justiz zuständige Ministerium sowie die 
zuständige Behörde des aufnehmenden Lan-
des zustimmen. 

§ 95 

Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan 

(1) Das Justizministerium führt die Aufsicht 
über die Einrichtungen 

und sichert gemeinsam mit den Einrichtungen 

die Qualität des Vollzuges. 

(2) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
der Einrichtungen wird durch die Aufsichtsbe-
hörde in einem Vollstreckungsplan nach allge-
meinen Merkmalen geregelt. 

§ 95 

Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsplan 

(1) Das Justizministerium für Justiz zustän-
dige Ministerium führt die Aufsicht über die 
Einrichtungen und sichert gemeinsam mit den 
Einrichtungen die Qualität des Vollzuges. 

(2) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit 
der Einrichtungen wird durch die Aufsichtsbe-
hörde in einem Vollstreckungsplan nach allge-
meinen Merkmalen geregelt. 

§ 99 

Kriminologischer Dienst, Evaluation 

(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, 
in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der 
Forschung den Vollzug, insbesondere die ein-
gesetzten Maßnahmen, angewandten Thera-
pien und Methoden zur Förderung der Unter-
gebrachten, auf ihre Wirksamkeit wissen-
schaftlich zu überprüfen. Auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse sind Konzepte für 
den Einsatz vollzuglicher Maßnahmen zu ent-
wickeln und fortzuschreiben. 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 99 

Kriminologischer Dienst, Evaluation 

(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, 
in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der 
Forschung den Vollzug, insbesondere die ein-
gesetzten Maßnahmen, angewandten Thera-
pien und Methoden zur Förderung der Unter-
gebrachten, auf ihre Wirksamkeit wissen-
schaftlich zu überprüfen. Auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse sind Konzepte für 
den Einsatz vollzuglicher Maßnahmen zu ent-
wickeln und fortzuschreiben. 

(2) § 19 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.  

§ 110 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-
Westfalen gilt unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der Vollzugsform entsprechend. 

§ 101 

Fortgeltung und Ersetzung von Bundes-
recht 

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Ab-
satz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem Gel-
tungsbereich das Strafvollzugsgesetz vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2425) mit Ausnahme der Vor-
schriften über 

§ 101 

Fortgeltung und Ersetzung von Bundes-
recht 

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125a Ab-
satz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem Gel-
tungsbereich das Strafvollzugsgesetz vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2425) mit Ausnahme der Vor-
schriften über 
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1. den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11 Satz 
2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, 
§ 75 Absatz 3), 

2. das Festnahmerecht (§ 87), 

3. den Ersatz von Aufwendungen (§ 93), 

4. das Handeln auf Anordnung (§ 97) und 

5. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 121), 

jeweils in Verbindung mit § 130 des Strafvoll-
zugsgesetzes. 

1. den Pfändungsschutz (§ 43 Absatz 11 Satz 
2, § 50 Absatz 2 Satz 5, § 51 Absatz 4 und 5, 
§ 75 Absatz 3), 

2. das Festnahmerecht (§ 87), 

3. den Ersatz von Aufwendungen (§ 93), 

4. das Handeln auf Anordnung (§ 97) und 

54. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 
121), 

jeweils in Verbindung mit § 130 des Strafvoll-
zugsgesetzes. 
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Justizvollzugsdatenschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen vom 12. Oktober 2018 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

§ 30 

Zentrale Datei, Einrichtung automatisier-
ter Übermittlungsverfahren 

(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ver-
arbeitenden Daten können im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes für die Vollzugsbehörden in 
einer zentralen Datei gespeichert werden. Die 
speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass 
die Verarbeitung der Daten nach Maßgabe des 
§ 35 protokolliert wird. 

(2) Die Einrichtung eines gemeinsamen oder 
verbundenen automatisierten Verfahrens, in 
dem innerhalb einer Vollzugsbehörde oder in 
oder aus mehreren Vollzugsbehörden perso-
nenbezogene Daten automatisiert verarbeitet 
werden und abgerufen werden können, ist zu-
lässig, soweit die automatisierte Übermittlung 
von Daten zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit und Ordnung in den Anstalten oder ande-
ren Einrichtungen des Vollzuges, zu Zwecken 
der Behandlung oder der Nachsorge von Ge-
fangenen, aus Gründen der Vereinfachung der 
Verwaltung oder zur Wahrnehmung von Kon-
troll- und Aufsichtsbefugnissen der Aufsichts-
behörde unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Belange der betroffenen Personen 
und der Aufgaben der beteiligten Stellen an-
gemessen ist. Die Verantwortung für die Ein-
richtung von automatisierten Verfahren, Ver-
bundverfahren und Verbunddateien trägt das 
für Justiz zuständige Ministerium oder die von 
ihm für das jeweilige Fachverfahren be-
stimmte Stelle. Innerhalb einer speichernden 
Stelle legt die Leitung der Einrichtung den 
Umfang der Verarbeitungsbefugnis in den ein-
zelnen Aufgabengebieten im Einvernehmen 
mit dem für Justiz zuständigen Ministerium 
fest. 

(3) Die elektronische Übermittlung personen-
bezogener Daten Gefangener an die eingerich-
teten Zentralstellen des Vollzuges erfolgt im 
automatisierten Verfahren. 

(4) Die Staatsanwaltschaften bei den Gerich-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen sind be-
fugt, personenbezogene Daten über Freiheits-
entziehungen im automatisierten Verfahren 

§ 30 

Zentrale Datei, Einrichtung automatisier-
ter Übermittlungsverfahren 

(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ver-
arbeitenden Daten können im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes für die Vollzugsbehörden in 
einer zentralen Datei gespeichert werden. Die 
speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass 
die Verarbeitung der Daten nach Maßgabe des 
§ 35 protokolliert wird. 

(2) Die Einrichtung eines gemeinsamen oder 
verbundenen automatisierten Verfahrens, in 
dem innerhalb einer Vollzugsbehörde oder in 
oder aus mehreren Vollzugsbehörden perso-
nenbezogene Daten automatisiert verarbeitet 
werden und abgerufen werden können, ist zu-
lässig, soweit die automatisierte Übermittlung 
von Daten zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit und Ordnung in den Anstalten oder ande-
ren Einrichtungen des Vollzuges, zu Zwecken 
der Behandlung oder der Nachsorge von Ge-
fangenen, aus Gründen der Vereinfachung der 
Verwaltung oder zur Wahrnehmung von Kon-
troll- und Aufsichtsbefugnissen der Aufsichts-
behörde unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Belange der betroffenen Personen 
und der Aufgaben der beteiligten Stellen an-
gemessen ist. Die Verantwortung für die Ein-
richtung von automatisierten Verfahren, Ver-
bundverfahren und Verbunddateien trägt das 
für Justiz zuständige Ministerium oder die von 
ihm für das jeweilige Fachverfahren be-
stimmte Stelle. Innerhalb einer speichernden 
Stelle legt die Leitung der Einrichtung den 
Umfang der Verarbeitungsbefugnis in den ein-
zelnen Aufgabengebieten im Einvernehmen 
mit dem für Justiz zuständigen Ministerium 
fest. 

(3) Die elektronische Übermittlung personen-
bezogener Daten Gefangener an die eingerich-
teten Zentralstellen des Vollzuges erfolgt im 
automatisierten Verfahren. 

(4) Die Staatsanwaltschaften bei den Gerich-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen sind be-
fugt, personenbezogene Daten über Freiheits-
entziehungen im automatisierten Verfahren 
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abzurufen, soweit diese Daten für Zwecke der 
Strafrechtspflege erforderlich sind. 

(5) Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Ein-
richtung automatisierter Übermittlungs- und 
Abrufverfahren. Die empfangende Stelle, die 
Datenart und der Zweck des Abrufs sind fest-
zulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem 
Maßnahmen der Datensicherung und der Kon-
trolle vorzusehen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
stehen. Die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor-
her zu unterrichten. Die Ermächtigung zum 
Erlass der Rechtsverordnung kann auf das für 
Justiz zuständige Ministerium übertragen wer-
den. Die Vorschriften über die Zulässigkeit 
des einzelnen Abrufs bleiben unberührt. 

(6) Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen 
haben die nach § 33 erforderlichen Maßnah-
men zu treffen. 

(7) Erfolgt die Übermittlung oder der Abruf 
von personenbezogenen Daten im automati-
sierten Verfahren oder im automatisierten 
Verbundverfahren, so trägt der Empfänger die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 
Abrufs. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auf die Zulassung 
regelmäßiger Datenübermittlungen entspre-
chend anzuwenden. 

(9) Die Zulässigkeit der automatisierten Über-
mittlung der in § 32 Absatz 2 des Bundeskri-
minalamtgesetzes vom 7. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1650), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) ge-
ändert worden ist, jeweils angeführten perso-
nenbezogenen Daten bleibt unberührt. 

(10) Das Land kann mit anderen Ländern und 
dem Bund in einem automatisierten Verfahren 
Daten austauschen oder einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte Daten-
übermittlung ermöglicht. Die Absätze 1, 2 und 
5 bis 8 gelten entsprechend. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 finden im Jugendar-
rest keine Anwendung. 

abzurufen, soweit diese Daten für Zwecke der 
Strafrechtspflege erforderlich sind. 

(5) Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Ein-
richtung automatisierter Übermittlungs- und 
Abrufverfahren. Die empfangende Stelle, die 
Datenart und der Zweck des Abrufs sind fest-
zulegen. Die Rechtsverordnung hat zudem 
Maßnahmen der Datensicherung und der Kon-
trolle vorzusehen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
stehen. Die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor-
her zu unterrichten. Die Ermächtigung zum 
Erlass der Rechtsverordnung kann auf das für 
Justiz zuständige Ministerium übertragen wer-
den. Die Vorschriften über die Zulässigkeit 
des einzelnen Abrufs bleiben unberührt. 

(6) Die am Abrufverfahren beteiligten Stellen 
haben die nach § 334 erforderlichen Maßnah-
men zu treffen. 

(7) Erfolgt die Übermittlung oder der Abruf 
von personenbezogenen Daten im automati-
sierten Verfahren oder im automatisierten 
Verbundverfahren, so trägt der Empfänger die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 
Abrufs. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auf die Zulassung 
regelmäßiger Datenübermittlungen entspre-
chend anzuwenden. 

(9) Die Zulässigkeit der automatisierten Über-
mittlung der in § 32 Absatz 2 des Bundeskri-
minalamtgesetzes vom 7. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1650), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) ge-
ändert worden ist, jeweils angeführten perso-
nenbezogenen Daten bleibt unberührt. 

(10) Das Land kann mit anderen Ländern und 
dem Bund in einem automatisierten Verfahren 
Daten austauschen oder einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte Daten-
übermittlung ermöglicht. Die Absätze 1, 2 und 
5 bis 8 gelten entsprechend. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 finden im Jugendar-
rest keine Anwendung. 

§ 45 § 45 
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Anwendung von Vorschriften der Vollge-
setze und weiterer Vorschriften des Daten-

schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

(1) Für die Anordnung und die Durchsetzung 
von Maßnahmen gelten die Vorschriften der 
Vollzugsgesetze. 

(2) Soweit in diesem Gesetz für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten nicht etwas 
Abweichendes geregelt ist, gilt das Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Insbeson-
dere finden die Vorschriften für 

1. die Meldung von Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten an die Auf-
sichtsbehörde (§ 59 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), 

2. die Landesbeauftragte oder den Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit (§§ 60 und 61 des Datenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen), 

3. die Datenübermittlungen an Drittstaaten 
und an internationale Organisationen (§§ 62 
bis 65 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen), 

4. die vertrauliche Meldung von Datenschutz-
verstößen (§ 66 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), 

5. die ergänzende Anwendung der Verord-
nung (EU) 2016/679 (§ 67 Nummer 2 bis 8 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
und 

6. den Schadensersatz und betreffend Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten (§§ 68 und 69 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len) 

Anwendung. 

Anwendung von Vorschriften der Voll-
zugsgesetze und weiterer Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

(1) Für die Anordnung und die Durchsetzung 
von Maßnahmen gelten die Vorschriften der 
Vollzugsgesetze. 

(2) Soweit in diesem Gesetz für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten nicht etwas 
Abweichendes geregelt ist, gilt das Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Insbeson-
dere finden die Vorschriften für 

1. die Meldung von Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten an die Auf-
sichtsbehörde (§ 59 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), 

2. die Landesbeauftragte oder den Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit (§§ 60 und 61 des Datenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen), 

3. die Datenübermittlungen an Drittstaaten 
und an internationale Organisationen (§§ 62 
bis 65 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen), 

4. die vertrauliche Meldung von Datenschutz-
verstößen (§ 66 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), 

5. die ergänzende Anwendung der Verord-
nung (EU) 2016/679 (§ 67 Nummer 2 bis 8 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
und 

6. den Schadensersatz und betreffend Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten (§§ 68 und 69 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len) 

Anwendung. 

§ 47 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Abweichend von § 35 gelten bis zum 6. 
Mai 2023 für vor dem 6. Mai 2016 bereits ein-
geführte Verfahren zur automatisierten Verar-
beitung von personenbezogenen Daten die 
Vorschriften über Protokollierungen nach § 10 

§ 47 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Abweichend von § 35 gelten bis zum 6. 
Mai 2023 für vor dem 6. Mai 2016 bereits ein-
geführte Verfahren zur automatisierten Verar-
beitung von personenbezogenen Daten die 
Vorschriften über Protokollierungen nach § 10 
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Absatz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542). 
In außergewöhnlichen Umständen kann ein 
Verfahren im Sinne von Satz 1 spätestens bis 
zum 5. Mai 2026 angepasst werden, wenn 
sonst schwerwiegende Schwierigkeiten für 
den Betrieb dieses automatisierten Verarbei-
tungssystems entstehen würden. 

(3) Die Landesregierung berichtet dem Land-
tag bis zum 31. Dezember 2023 über die mit 
dem Gesetz gemachten Erfahrungen. 
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Verfahren im Sinne von Satz 1 spätestens bis 
zum 5. Mai 2026 angepasst werden, wenn 
sonst schwerwiegende Schwierigkeiten für 
den Betrieb dieses automatisierten Verarbei-
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(3) Die Landesregierung berichtet dem Land-
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